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Liebe Thüringerinnen und Thüringer, 

zahlreiche Gesetze und Verordnungen ge-
währleisten auf hohem Niveau den Schutz 
der Verbraucherinnen und Verbraucher. 

Dennoch wird nicht nur die Liste der Le-
bensmittelskandale immer länger, sondern 
auch die Tricks der Online-Betrüger werden 
immer übler. Das laufende Jahr begann, wie 
das Berichtsjahr 2010 endete - mit einem 
Skandal. Ein Mischfutterhersteller aus Nie-
dersachsen hatte bei betrieblichen Eigenkon-
trollen erhöhte Dioxinwerte festgestellt. Dank 
gut verzahnter und funktionierender Kon-
trollen konnten die Verbreitungswege zügig 
ermittelt und die Folgen überschaubar gehal-
ten werden. Eines wurde daran erneut deut-
lich: Das Vertrauen der Menschen in die Le-
bensmittelsicherheit und in den Verbraucher-
schutz kann nur durch transparentes und 
koordiniertes Handeln der Verantwortlichen 
erhalten und gestärkt werden. Dies gilt für die 
planmäßigen Überwachungsaufgaben, aber 
auch ganz besonders für das Krisen-
management. 

Der Verbraucherschutzbericht 2010 soll dazu 
beitragen, die Kompetenz der Verbraucherin-
nen und Verbraucher in aktuellen Bereichen 
weiterzuentwickeln. Er informiert im Über-
blick über Ergebnisse der amtlichen Lebens-
mittelüberwachung, Fragen des wirtschaft-
lichen und technischen Verbraucherschutzes, 
der Tiergesundheit und des Tierschutzes, 
aber auch über die Arbeit der Verbraucher-
zentrale Thüringen e. V. und der Sektion Thü-
ringen der Deutschen Gesellschaft für Ernäh-
rung e. V. 

Neben dem gesundheitlichen Verbrau-
cherschutz spielt, insbesondere im Zusam-
menhang mit e-Commerce seit Jahren der 
wirtschaftliche Verbraucherschutz eine im-
mer größere Rolle. Anliegen dieses Berichtes 
ist es deshalb auch, Verbraucherinnen und 
Verbraucher zur Wahrnehmung ihrer Rechte 
zu ermutigen und sie für die Risiken des 
Internets zu sensibilisieren. 

Zugleich enthält der Bericht Ergebnisse des 
technischen Verbraucherschutzes, die wie-
derholt bestätigen, dass auch heute noch die 
alte Weisheit gilt: £Vertrauen ist gut ² Kon-
trolle ist besser̄ . 

 

 

Bedanken möchte ich mich bei der Arbeits-
gemeinschaft Mess- und Eichwesen für die 
Textvorlagen zum Abschnitt  £Eichungen 
schaffen Rechtssicherheit im Alltag¯ sowie 
beim Landesamt für Mess- und Eichwesen 
Thüringen für die Fotos sowie die Unterstüt-
zung bei der redaktionellen Überarbeitung 
der Textvorlagen. 

Der 3. Thüringer Verbraucherschutzbericht 
bietet wichtige Informationen für diejenigen, 
deren Interesse über den bloßen Preisver-
gleich hinausgeht. Im Einzelfall liegt es in der 
Verantwortung der mündigen Verbraucherin-
nen und Verbraucher, ob sie vor einer Kauf-
entscheidung Informationen über die Quali-
tät, die Herkunft und das Preisspektrum ei-
nes Erzeugnisses einholen. 

 
 
 
 
 
 
 
Heike Taubert 
Thüringer Ministerin für 
Soziales, Familie und Gesundheit 
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Abkürzungen 

Abkürzung Bedeutung 

AAMÜ Arbeitsausschuss Marktüberwachung 

AG Tierschutz Arbeitsgruppe Tierschutz der Länderarbeitsgemeinschaft Verbraucher-
schutz  

AGME Arbeitsgemeinschaft Mess- und Eichwesen 

AIV Aviäre Influenza 

AMG Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln (Arzneimittelgesetz) 

AMKZ aerobe mesophile Keimzahl  

ANTHV Verordnung über Nachweispflichten der Tierhalter für Arzneimittel, die zur 
Anwendung bei Tieren bestimmt sind  

BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 

BfR Bundesinstitut für Risikobewertung 

BGBl Bundesgesetzblatt 

BHV1 Bovines Herpesvirus 

BMELV Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz  

BSE Bovine spongiforme Enzephalopathie 

BtMBinHV Betäubungsmittel-Binnenhandelsverordnung  

BtMG Betäubungsmittelgesetz 

BtMVV Verordnung über das Verschreiben, die Abgabe und den Nachweis des Ver-
bleibs von Betäubungsmitteln  

BÜp Bundesweiter Überwachungsplan 

BVD Bovine Virusdiarrhoe 

BVL Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit 

CAE Caprine Arthritis Encephalitis 

CE frz.: Communauté Européenne = Europäische Gemeinschaft 

Cross Compliance Überkreuzeinhaltung von Verpflichtungen 

DART Deutsche Antibiotikaresistenzstrategie  

DGE Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. 

DIMDI-AMV  Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information-Arzneimittelverordnung  
 

Verordnung über das datenbankgestützte Informationssystem über Arz-
neimittel des Deutschen Instituts für Medizinische Dokumentation und 
Information 

EFSA European Food Safety Authority 

EFT    Ernährungsfachtagung  

EU Europäische Union 

EuGH Europäischer Gerichtshof 

FSU Friedrich-Schiller Universität 

GPSG Geräte- und Produktsicherheitsgesetz 

GPSGV Verordnung zum GPSG 

gv gentechnisch verändert 

GVO gentechnisch veränderte Organismen 

GV-SOLAS Veröffentlichung der Gesellschaft für Versuchstierkunde  

HACCP Hazard Analysis Critical Control Points ² Konzept zur Gefahrenanalyse und 
Kontrolle kritischer Punkte auf allen Stufen der Zubereitung, Verarbeitung, 
Herstellung, Verpackung, Lagerung, Beförderung, Verteilung, Behandlung 
und des Verkaufs von Lebensmitteln 
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HIT Herkunftssicherungs- und Informationssystem für Tiere 

ICE Intercity Express 

ICSMS internet-supported information and communication system for the pan-
European market surveillance of technical products (Internetgestütztes 
Informations- und Kommunikationssystem der europaweiten Marktüber-
wachung für technische Produkte) 

KiGGS-Studie   Studie des Robert Koch-Instituts zur Gesundheit von Kindern und Jugendli-
chen in Deutschland 

LAV Länderarbeitsgemeinschaft Verbraucherschutz 

LFGB Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch 

LMET Landesamt für Mess- und Eichwesen Thüringen 

LuftVG Luftverkehrsgesetz  

NRKP Nationaler Rückstandskontrollplan 

PG Projektgruppe 

PAK  Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe  

PRRS Porcines Reproduktives und Respiratorisches Syndrom 

RAPEX Rapid Exchange of Information System oder Rapid Alert System for Non-
Food-Products (Schnellwarnsystem der EU für gefährliche Verbraucherpro-
dukte) 

RASFF Rapid Alert System for Food and Feed; ein Schnellwarnsystem zur Informa-
tionsübermittlung und Warnung vor gesundheitlichen Gefahren im Verkehr 
mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen mit Lebensmittelkontakt und 
Futtermitteln 

STEP Studentischen Ernährungsprojekte 

TÄHAV Verordnung über tierärztliche Hausapotheken 

TGL-Standard Technische Normen, Gütevorschriften und Lieferbedingungen  
(DDR-Normen bis 1990) 

TierSchG Tierschutzgesetz 

TierSchNutztV  Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung 

TierSchlV Tierschutz-Schlachtverordnung  

TLAtV Thüringer Landesbetrieb für Arbeitsschutz und technischen Verbraucher-
schutz 

TLLV Thüringer Landesamt für Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz 

TMSFG Thüringer Ministerium für Soziales, Familie und Gesundheit 

TRACES Trade Control and Expert System; am 1. April 2004 von der EU eingeführtes 
Datenbanksystem, mit dem der gesamte Tierverkehr innerhalb der EU so-
wie aus der und in die EU erfasst wird. 

TSE Transmissible Spongiforme Encephalopathie 

TVL Thüringer Verband für Leistungs- und Qualitätsprüfungen in der Tierzucht 
e.V. 

VLÜA/VLÜÄ Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt, -ämter 

VO (EG) Verordnung der Europäischen Gemeinschaft (heute Union), die bis 30. 
November 2009 erlassen wurde 

VZTH Verbraucherzentrale Thüringen e. V. 
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1 Verbraucherberatung und Verbraucherinformation 
1.1 Struktur der Verbraucher-

beratung in Thüringen 

1.1.1 Verbraucherzentrale Thüringen e. V. 

Im Jahr 2010 feierte die VZTH ihr 20-jähriges 
Bestehen. Seit ihrer Gründung am 9. April 
1990 setzen sich ihre Mitarbeiter auf vielen 
Ebenen und auf unterschiedliche Weise für 
die Belange der Verbraucher ein. Die VZTH 
wird durch 16 Mitgliedsorganisationen getra-
gen. Anlässlich der Jubiläumsveranstaltung 
am 23. September 2010 in der Thüringer 
Staatskanzlei dankte Frau Ministerin Taubert 
allen Mitarbeitern und Beratern für ihre en-
gagierte Arbeit. 

Wie wichtig der Thüringer Landesregierung 
der Verbraucherschutz ist, erkennt man nicht 
zuletzt an seiner Verankerung im Koalitions-
vertrag. Die finanziellen Zuschüsse des Frei-
staats zur Förderung des Verbraucherschut-
zes wurden trotz der angespannten Haus-
haltssituation im Jahr 2010 aufrecht erhalten. 

Täglich wenden sich mehr als einhundert 
Verbraucher an die 15 Beratungsstellen, die 
sich in allen Regionen des Freistaats befinden 
und eine wohnortnahe Beratung gewährleis-
ten. In den 20 Jahren wurden ca. 1,8 Mio. 
Beratungen statistisch erfasst. 

Jeder Ratsuchende betrachtet sein Anliegen 
als wichtig, und es gibt sehr vielschichtige 
Anfragen. Sie reichen beispielsweise von In-
formationen zum Kauf von Haushaltstechnik 
über verbotene Telefonwerbung, unverständ-
liche bzw. irreführende Klauseln in Kaufver-
trägen, Abo-Fallen im Internet bis hin zu Ge-
winnspielversprechen, Abmahnmissbrauch, 
unseriöse Finanz- und Versicherungsbera-
tungen usw. Die Beraterinnen und Berater 
geben kompetent Auskunft, im persönlichen 
Gespräch wie auch schriftlich oder per E-
Mail. Sie sind es auch, die an die Politik her-
antreten und aufzeigen, wie Anbieter Geset-
zeslücken nutzen oder bestehende Gesetze 
ignorieren. In solchen Fällen bemühen sich 
Verbraucherschützer und Politik gemeinsam 
um Lösungen. 

 

Abbildung 1: Grußwort von Frau Ministerin Tau-
bert zur Festveranstaltung in der 
Thüringer Staatskanzlei 

1.1.2 Deutsche Gesellschaft für Ernäh-
rung e. V. 

Die DGE klärt über die Bedeutung und die 
vielfältigen Aspekte einer gesundheitsför-
dernden Ernährung auf und möchte zu voll-
wertigem Essen und Trinken anregen. Damit 
trägt sie dazu bei, Wohlbefinden, Leistungs-
fähigkeit und Gesundheit der Bevölkerung zu 
erhalten, zu fördern oder wiederherzustellen. 
Die DGE Sektion Thüringen wurde im Jahr 
1993 gegründet. Sie wird vom Thüringer Mi-
nisterium für Soziales, Familie und Gesund-
heit gefördert. 

Die Aufgaben der Sektion liegen vor allem in 
der zielgruppenorientierten Ernährungsbera-
tung sowie in der Koordinierung von im Er-
nährungsbereich tätigen Institutionen und 
Organisationen im Freistaat Thüringen, in 
der Durchführung von Projekten, Aktionen 
und Ernährungsfachtagungen sowie Multipli-
katoren-Fortbildungen und der Öffentlich-
keitsarbeit. 

18. Ernährungsfachtagung (EFT) der DGE 
Sektion Thüringen und Festveranstaltung 
zum 20-jährigen Jubiläum des Instituts für 
Ernährungswissenschaften 

Diese Veranstaltungen der DGE Sektion Thü-
ringen sind Informations- und Weiterbil-
dungsforen für Multiplikatoren. Mit Unter-
stützung des TMSFG wurde am 4. November 
2010 die 18. Ernährungsfachtagung der DGE 
Sektion ThĖringen zum Thema: £Ernþhrung 
und Darmgesundheit¯ in der Aula der Fried-
rich-Schiller Universität (FSU) in Jena durch-
geführt. 
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Zielgruppen waren insbesondere Ernährungs-
wissenschaftler, Diätassistentinnen, Ernäh-
rungsberaterinnen, Fachlehrer, praktische 
Ärzte, Meinungsbildner aus den Bereichen 
Medizin, Gesundheit, Soziales, Prävention 
und Public Health sowie Fachlehrer, Auszu-
bildende in Gesundheitsberufen und Studen-
ten. Mit Unterstützung des TMSFG wurde ein 
Tagungsband mit den Einzelreferaten veröf-
fentlicht. 

 

Abbildung 2: Herr Prof. Dr. G. Jahreis eröffnet 
die 18. Ernährungsfachtagung 

Im Anschluss an die 18. EFT fand eine Jubilä-
umsveranstaltung zur Gründung des Instituts 
für Ernährungswissenschaften im Jahr 1990 
an der FSU Jena statt. In 20 Jahren entwickel-
te sich diese Einrichtung innerhalb der Biolo-
gisch-Pharmazeutischen Fakultät in der 
Scientific community zum national und in-
ternational geachteten Mitglied. Die wissen-
schaftlichen Schwerpunkte des Institutes 
bilden heute u. a. die Entstehung, Prävention 
und Beeinflussung von ernährungsmitbe-
dingten Krankheiten, physiologische/patho-
physiologische Wirkungen bei Menschen von 
Vitaminen, Fettsäuren, Antioxidantien und 
Ballaststoffen sowie altersbedingten Verände-
rungen in Ernährung und Stoffwechsel. Mehr 
als 1.550 Erstsemestler Ernährungswissen-
schaften waren zu verzeichnen. 800 Diplome, 
113 Promotionen und zwölf Habilitationen 
konnten bisher erfolgreich abgeschlossen 
werden. Hinzu kommt eine Vielzahl nationa-
ler und internationaler Tagungen, Symposien, 
Ernährungsfachtagungen, Kolloquien und 
Kongresse. 
Seit 2006 besteht eine enge Zusammenarbeit 
zwischen dem Institut und der DGE Sektion 
Thüringen. Herr Prof. Dr. G. Jahreis, Inhaber 
des Lehrstuhls für Ernährungsphysiologie, ist 

DGE-Sektionsleiter in Thüringen. Institutsdi-
rektor Prof. Dr. W. Dorn begleitet die Sektion 
seit vielen Jahren als Beiratsmitglied. Erfolg-
reiche Partizipationen ergeben sich durch die 
Gründung und Lenkung der Studentischen 
Ernährungsprojekte (STEP), so u. a. Prakti-
kumsplätze für Studenten der Ernährungs-
wissenschaften, Betreuung von Diplomarbei-
ten, Wissensaustausch, Organisation von 
Ernährungsfachtagungen, Analysen zum Ver-
braucherverhalten, Förderung regionaler 
Landwirtschaft und Betriebe, Projektevalua-
tionen und Nutzung von Institutsräumlich-
keiten durch die Sektion. Diese Synergieeffek-
te sollen für die Zukunft z. B. durch offizielle 
Vergaben von credit points an Studenten der 
Ernährungswissenschaften für die Mitwir-
kung bei STEP-Projekten sowie die Betreuung 
von Diplomarbeiten ausgebaut werden. 

1.2 Gesunde Ernährung 

1.2.1 Ernährungsberatung und Verbrau-
cherbildung 

DGE-Begleitprojekt £Milchparty¯ in Schulen 
und Kindertagesstätten 

Aus ernährungsphysiologischer Sicht ist für 
die Wachstumsphase des Körpers, insbeson-
dere für den Knochen- und Zahnsubstanz-
aufbau, Calcium besonders wichtig. Milch 
und Milchprodukte sollten deshalb Bestand-
teil der täglichen Ernährung sein. 
Von der Thüringer Landesvereinigung Milch 
e. V. wird das Projekt £Milchparty¯ finanziell 
unterstützt und von der Sektion, STEP-
Studenten und den Botschafterinnen für  
Agrarprodukte weitergeführt. 
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Abbildung 3: Bereits im Alter von drei Jahren 
können Kinder bei der Speisenzu-
bereitung aktiv mitwirken 

Landesprojekt £Gesundes FrĖhstĖck an Thü-
ringer Schulen¯ 

Es gilt frühzeitig Aktivitäten von Kindern zum 
Verständnis der Zusammenhänge zwischen 
dem Körper und der Nahrungsaufnahme zu 
fördern. Deshalb wurde im Februar 1992 das 
Projekt £Gesundes FrĖhstĖck in ThĖringer 
Schulen¯ ins Leben gerufen. Der relativ gute 
Gesundheitszustand von Kindern und Ju-
gendlichen in den westlichen Industrielän-
dern lenkt leicht den Blick von möglichen 
Gesundheitsrisiken ab. So sind nach Anga-
ben der KiGGS-Studie 15 % der Kinder und 
Jugendlichen von drei bis 17 Jahren in 
Deutschland übergewichtig, 6 % werden als 
adipös eingestuft. Entscheidende Risikofakto-
ren hierfür sind hyperkalorisches Ess- und 
Trinkverhalten sowie Bewegungsmangel. Da 
Wiederholungen des Gelernten gesundes 
Ernährungsverhalten verstärken, wurde die-
ses Projekt langfristig angelegt. Das in eine 
theoretische und praktische Phase unterteilte 
Projekt besitzt einen fächerübergreifenden 
Charakter. Die Finanzierungsgrundlage des 
Landesprojektes bildet die Förderung durch 
das TMSFG und eine finanzielle Beteiligung 
der Eltern und Schulen. Im Jahr 2010 wurden 
insgesamt neun Schulen mit 971 Kindern von 
der DGE-Sektion Thüringen und 14 Schulen  
mit 1.581 Schülern von der VZTH betreut. 

 

Abbildung 4: Schüler vergleichen Wasseranteile 
in verschiedenen Obstsorten 

Vernetzungsstelle Schulverpflegung 

Schwerpunkt der Projektarbeit der Vernet-
zungsstelle Schulverpflegung war im Jahr 
2010 der Ausbau von zielgruppenorientierten 
Weiterbildungsangeboten, die Begleitung von 
Projektschulen und der Ausbau der Netz-
werkarbeit. Auf der Grundlage der Analyseer-
gebnisse des Jahres 2009 wurde die Bera-
tungstätigkeit vor Ort ausgeweitet. 

In 20 Veranstaltungen, Workshops bzw. Dis-
kussionsrunden für Anbieter von Mittagsver-
pflegung, Lehrer/innen und Leiter/innen für 
Kindertagesstätten wurden die Qualitätsstan-
dards für die Gemeinschaftsverpflegung der 
DGE erläutert und Maßnahmen zur Umset-
zung in die Praxis vereinbart. Mit über 280 
Beratungsgesprächen und Veranstaltungen 
konnten mehr als 130 Einrichtungen erreicht 
werden. Nach dem Start im Jahr 2008 zeich-
nen sich dadurch auch erste Erfolge der Pro-
jektarbeit ab. Bei Anbietern von Gemein-
schaftsverpflegung findet eine Orientierung 
auf ein ernährungsphysiologisch ausgewoge-
nes Speisenangebot statt. Durch die Vernet-
zungsstelle Schulverpflegung fanden Schul-
träger aktive Unterstützung bei der Verände-
rung der Mittagsversorgung, z. B. Beratung 
bei Ausschreibungen, Bewertung der Qualität 
von Verpflegungssystemen oder Bewertung 
der Speisepläne nach den Empfehlungen der 
DGE. Sechs interessierte Schulen wurden im 
Jahr 2010 intensiv von der Vernetzungsstelle 
bei der Um- bzw. Neugestaltung der Mittags-
versorgung beraten, z. B. die £Wielandschu-
le¯ in Weimar und die Montessori-/Regen-
bogenschule in Jena. 

Am 15. September 2010 wurde erstmals er-
folgreich der £Tag der Schulverpflegung¯ in 
Erfurt unter Schirmherrschaft des TMSFG 
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durchgeführt. Fünf Aktionsschulen beteiligten 
sich mit Mitmachaktionen, wie gesunden 
Schulfrühstücksangeboten oder Sinnespar-
cours. 

£Ohne Zusatzstoffe¯, Verwirrspiel auf den 
Etiketten 

Der Verzicht auf Geschmacksverstärker, 
künstliche Aromen, Farb- und Konservie-
rungsstoffe liegt in der Lebensmittelproduk-
tion voll im Trend. Zahlreiche Hersteller von 
Getränken, Milchprodukten, Tiefkühlkost und 
Fertiggerichten vermeiden weitgehend den 
Einsatz von Zusatzstoffen und machen dies 
auf ihren Produkten mit dem so genannten 
Clean Label deutlich. Jedoch sind die so ge-
kennzeichneten Lebensmittel oft nicht tat-
sächlich so ursprünglich und frei von Zusatz-
stoffen wie dies dem Verbraucher auf der 
Verpackung suggeriert wird. Zu diesem Er-
gebnis kamen die Verbraucherzentralen nach 
einer Überprüfung von 151 mit £Clean Label̄ 
ausgezeichneten Produkten aus zwölf Le-
bensmittelgruppen im Mai 2010. Bislang 
fehlen bei der industriellen Produktion von 
möglichst naturbelassenen Lebensmitteln 
einheitliche Kennzeichnungsvorgaben, die 
Konsumenten beim Kauf eine hilfreiche Ori-
entierung bieten. In ihrem Flyer informiert die 
VZTH ausführlich darüber. 

 

Abbildung 5: Infoflyer der Verbraucherzentrale 
Thüringen 

Grundpreiskennzeichnung im Lebensmittel-
einzelhandel (VZTH) 

Für einen schnelleren Preisvergleich von 
gleichartigen Produkten mit unterschiedli-
chen Verpackungsgrößen benötigen Verbrau-
cher neben der Angabe des Endpreises die 
Grundpreisangabe. Seit 1. September 2000 

ist für sämtliche Erzeugnisse in Deutschland 
neben dem Endpreis der Ware auch der 
Grundpreis einschließlich der Umsatzsteuer 
und sonstiger Preisbestandteile in unmittel-
barer Nähe des Endpreises anzugeben. Mit 
der Einführung der Grundpreisangabe war 
jedoch die schrittweise Freigabe einheitlich 
definierter Nennfüllmengen und Verpa-
ckungsgrößen verbunden. Aus diesem Grund 
führten die Verbraucherzentralen im Juli und 
August 2010 bundesweit einen Marktcheck 
durch. Dabei wurde die Kennzeichnung bei 
3.225 Lebensmitteln in 93 Geschäften des 
Lebensmitteleinzelhandels überprüft. Das 
ernüchternde Ergebnis: Mehr als die Hälfte 
der erfassten Preisschilder war fehlerhaft. So 
wurde bei jeder dritten Verpackung eine fal-
sche Bezugsgröße verwendet. Bei 288 Pro-
dukten war der Grundpreis falsch berechnet 
oder der Grundpreis fehlte gänzlich. Der 
Marktcheck zeigte, dass im Lebensmittelein-
zelhandel die Pflicht zur Grundpreiskenn-
zeichnung unzureichend umgesetzt wurde. 
Die Ergebnisse des Marktchecks sind als 
Download unter www.vzth.de veröffentlicht. 
Zur Verbraucherinformation wurden von der 
VZTH ein Faltblatt, Materialien für Infotische 
und ein Plakat erstellt. Die Informationsmate-
rialien werden auf regionalen Aktionstagen 
zur Verbraucherberatung genutzt. Grundsätz-
lich werden ratsuchende Verbraucher darauf 
hingewiesen, ihre Beschwerden über fehler-
hafte Grundpreisangaben direkt im Einzel-
handel vorzubringen und sich bei Problemen 
auch an die für die Preiskontrollen zuständi-
gen Ämter zu wenden. 

1.2.2 Ausblick auf das Jahr 2011 

Beratungstätigkeit im Bereich Ernährung 

Eine effiziente Beratungstätigkeit im Bereich 
der Gesundheitsförderung sollte weder beleh-
rend sein, noch missionarisch wirken. Gut 
strukturierte und erfolgsorientierte Beratung 
im Sinne der DGE findet gemeinsam mit den 
Betroffenen Lösungsansätze zur Verbesse-
rung ihrer Situation. Unter diesem Aspekt 
sind vorhandene Projekte nach dem Nütz-
lichkeitsprinzip zu evaluieren, zu aktualisie-
ren und ggf. zu qualifizieren. 

Im Ess- und Trinkverhalten der Bevölkerung 
lässt sich von Jahr zu Jahr ein steigender 
Konsum an Convenience-Produkten feststel-
len. Parallel dazu verfügen immer weniger vor 
allem junge Menschen über Kenntnisse zur 
Speisenzubereitung aus unverarbeiteten Pro-

http://www.vzth.de/
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dukten. Diese Situation bildet die Grundlage 
für den künftigen Beratungsansatz. Eine 
sinnvolle Unterstützung stellen z. B. angelei-
tete Kochkurse, u. a. für junge Familien, sozi-
al Benachteiligte oder Migrantenfamilien dar. 
Begegnungszentren in Stadtteilen, Kinderta-
gesstätten und Schulen, vor allem Regelschu-
len mit vorhandenen Küchen, sollten für das 
Angebot genutzt werden. 
Der Thüringer Bildungsplan für Kinder bis zu 
zehn Jahren sowie die zunehmende Umstel-
lung auf die Gemeinschaftsschule bieten 
weitere Möglichkeiten, Schüler für ein ge-
sundheitsbewusstes Verhalten zu interessie-
ren. So kann z. B. mit der Einrichtung von 
Schulkiosken und Schülercafés oder der Be-
teiligung der Schüler an der Planung der Mit-
tagsversorgung wertvolles Wissen vermittelt 
werden. 

Vernetzungsstelle Schulverpflegung 

Enge Kontakte zwischen Schulen, Schulträ-
gern und -ämtern bilden die Grundlage, die 
Versorgung der Schüler mit einer schmack-
haften, ernährungsphysiologisch ausgewoge-
nen Verpflegung zu gewährleisten und die 
Schulen und Schulträger bei der praktischen 
Umsetzung dieser Ziele zu unterstützen. 
Eltern und Elternvertretungen in Thüringen 
sind wichtige Partner bei der Realisierung  
solcher Projekte. Ziel ist es, ihnen Informati-
onen und kompetente Beratung zu bieten, 
damit Angebote für die Mittagsverpflegung 
nicht nur nach dem Preis, sondern vor allem 
nach dem gesundheitlichen Wert für ihre 
Kinder beurteilt werden können. 

1.3 Thüringen für einen gen-
technikfreien Landbau 

Das politische Handeln in Bezug auf den 
Anbau von gentechnisch veränderten Pflan-
zen wird in Thüringen durch zwei wesentliche 
Faktoren beeinflusst:  

 Die Mehrheit der Bevölkerung lehnt 
den Anbau von gentechnisch veränder-
ten Pflanzen ab. 

 Die hohe Qualität der Landwirtschaft 
stellt einen wichtigen Standort- und 
Wirtschaftsfaktor Thüringens dar. Ein 
Anbau von gentechnisch veränderten 
Pflanzen könnte das gute Image des 
Freistaates beeinträchtigen. 

Vor diesem Hintergrund sprach sich der Thü-
ringer Landtag am 17. Juni 2010 mehrheitlich 

unter dem Titel £ThĖringen aktiv gegen den 
Anbau von gentechnisch veränderten Pflan-
zen¯ gegen diese Form des Landbaus aus. 
Die Thüringer Landesregierung teilt diese 
Auffassung und ist bestrebt, dieses Ziel 
baldmöglichst zu erreichen. Die sehr diffe-
renzierte Gesetzeslage (Kasten £Kleiner Ex-
kurs in das Gentechnikrecht̄), insbesondere 
europäische Rechtsnormen für gentechnisch 
veränderte Organismen, erfordern jedoch 
eine Politik der £kleinen Schritte¯. 

Stand der Umsetzung des verbraucherpoliti-
schen Ziels 

Das Thüringer Anliegen eines gentechnikfrei-
en Landbaus wurde, soweit dies dem Frei-
staat möglich war, umgesetzt. Es wurde alles 
Notwendige veranlasst, damit auf landwirt-
schaftlichen staatlichen Grundbesitz im Frei-
staat keine gentechnisch veränderten Pflan-
zen zum Einsatz gelangen. Insbesondere 
wird bei der Verpachtung landeseigener Flä-
chen der Anbau von gentechnisch veränder-
ten Pflanzen im Rahmen der vertraglichen 
Möglichkeiten ausgeschlossen. 

Beitritt zum £Europþischen Netzwerk Gen-
technikfreier Regionen¯ 

Für eine grundsätzliche Änderung zu Guns-
ten des gentechnikfreien Landbaus ist es 
erforderlich, sich auch auf europäischer Ebe-
ne für das Thüringer Ziel einzusetzen. Der 
Freistaat trat daher dem £Europþischen 
Netzwerk Gentechnikfreier Regionen¯ bei. 
Herr Staatssekretär Dr. Schubert unterzeich-
nete die Beitrittserklärung Thüringens am 
23. November 2010 auf der Jahreskonferenz 
des Netzwerkes in Wien. Die Gemeinschaft 
europäischer Regionen möchte erreichen, 
dass es in der EU möglich wird, rechtsver-
bindlich über ein Verbot des praktischen An-
baus im jeweiligen Hoheitsgebiet zu ent-
scheiden. 

Im Zusammenschluss mehrerer Regionen 
lässt sich das Thüringer Anliegen eines regi-
onalen, selbstbestimmten, gentechnikfreien 
Landbaus innerhalb der Staatengemeinschaft 
nachhaltiger verfolgen. Klar erscheint hierbei 
für Thüringen aber auch, dass auf europäi-
scher Ebene Präsenz und Geduld gefragt 
sind. 
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Kleiner Exkurs in das Gentechnikrecht: 

Für eine Anwendung von gentechnisch veränderten Organismen (GVO), u. a. auch dem Anbau, hat 
die europäische Staatengemeinschaft verbindliche Regelungen vereinbart. Diese gelten z. T. direkt 
auf nationaler Ebene oder wurden in nationales Recht umgesetzt. Dieses Rechtsgebiet wird in Thü-
ringen vom Referat Verbraucherschutz des Thüringer Ministeriums für Soziales, Familie und Ge-
sundheit inhaltlich bearbeitet. 

Anbau 

Soll eine gentechnisch veränderte Pflanze in der EU angebaut werden, muss diese ein europäisches 
Zulassungsverfahren nach der Freisetzungsrichtlinie (RL 2001/18/EG) bzw. der Verordnung (EG) 
1829/2003 durchlaufen. Eine Genehmigung wird auf maximal zehn Jahre begrenzt und kann nach 
einem Beobachtungsplan mit Focus auf mögliche und unvorhersehbare Folgen für Mensch, Tier 
und Umwelt begleitet werden. Die Zulassung gilt für alle europäischen Mitgliedstaaten. 
Mehr dazu unter: 

 www.transgen.de/home: Zusammenstellung aller Vorschriften und Zulassungsverfahren 

 gmoinfo.jrc.ec.europa.eu: Auflistung u. a. von GVO mit Zulassung zum Anbau 

Für den Anbau in Deutschland müssen die im deutschen Gentechnikrecht, insbesondere die in der 
Verordnung über die gute fachliche Praxis bei der Erzeugung gentechnisch veränderter Pflanzen 
(Pflanzenerzeugungsverordnung), festgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden. 
Zudem gibt es ein öffentlich zugängliches Standortregister, in dem jede Anbaufläche von gentech-
nisch veränderten Pflanzen eingetragen werden muss. 
Zugang zum Standortregister auf der Homepage des Bundesamtes für Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit bzw. unter apps2.bvl.bund.de/stareg_web/showflaechen.do 

Verkauf 

Soll eine gentechnisch veränderte Pflanze unverarbeitet oder verarbeitet in der EU vermarktet wer-
den, so muss diese für die vorgesehene Anwendung in der EU zugelassen werden 
(RL 2001/18/EG). Für den Einsatz von GVO in Lebensmitteln und Futtermitteln gibt es eine eigene 
europäische Verordnung. Die VO(EG)1829/2003) regelt die Zulassung und Sicherheitsanforderun-
gen. Das Gemeinschaftsrecht verpflichtet die Unternehmer grundsätzlich zu einer Kennzeichnung 
von GVO und zu einer Weitergabe der Kennzeichnung durch die gesamte Produktionskette 
(VO(EG)1830/2003). 

Momentan sind europarechtlich ausschließ-
lich freiwillige örtliche Vereinbarungen zwi-
schen Landwirten und Verarbeitungs- bzw. 
Vermarktungsbetrieben, auf den Einsatz von 
GVO zu verzichten, zulässig. Zum Jahresbe-
ginn 2010 schlug die EU-Kommission eine 
Rechtsänderung vor, die den Mitgliedstaaten 
im Nachgang zu einer europäischen Zulas-
sung das Recht einräumen soll, selbständig 
über das Verbot des praktischen Anbaus von 
GVO zu entscheiden. Doch bleibt ungewiss, 
ob diese Rechtsänderung auf europäischer 
Ebene mehrheitsfähig ist. Derzeit besteht für 
EU-Mitgliedstaaten nur unter bestimmten 
Voraussetzungen die Möglichkeit, sich auf 
die sog. Schutzklausel nach der EG-
Freisetzungsrichtlinie zu berufen, um den 
Anbau einer zugelassenen gentechnisch ver-
änderten Pflanze zu unterbinden. Dies ge-
schah im Falle des gv Mais MON 810. Frank-
reich, Österreich, Ungarn, Griechenland und 
Luxemburg wie auch Deutschland beriefen 

sich auf die Schutzklausel. Für Deutschland 
wird auf europäischer Ebene noch die 
Rechtmäßigkeit der Anwendung der Schutz-
klausel geprüft. Bisherige europarechtliche 
Prüfungen kamen zu dem Ergebnis, dass die 
Anwendung der Schutzklausel nicht recht-
mäßig sei. 

Wie verschiedentlich angesprochen, ist Thü-
ringen hinsichtlich des Umgangs mit GVO an 
das europäische Recht gebunden. Thüringer 
Landwirten kann daher trotz der Thüringer 
Politik nicht untersagt werden, sich für den 
Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen zu 
entscheiden. 
Die in der EU zugelassenen gentechnisch 
veränderten Pflanzen unterliegen dem freien 
Warenverkehr. Thüringen, Deutschland und 
Europa können nicht losgelöst von der welt-
weiten Anbau- und Handelssituation gesehen 
werden. 

http://www.transgen.de/
file://Client/T$/Verbraucherschutzberichte/Verbraucherschutzbericht%202010/gmoinfo.jrc.ec.europa.eu
file://Client/T$/Verbraucherschutzberichte/Verbraucherschutzbericht%202010/apps2.bvl.bund.de/stareg_web/showflaechen.do


Verbraucherschutzbericht 2010 

13 

Weltweiter Anbau von gentechnisch verän-
derten Pflanzen 

Weltweit werden gentechnisch veränderte 
(gv) Pflanzen in großem Umfang (148 Mil-
lionen Hektar im Jahr 2010 laut Bericht des 
International Service for the Acquisition of 
Agri-Biotech Applications) in den USA, Brasi-
lien, Argentinien, Indien und Kanada ange-
baut. Es handelt sich dabei meist um gv Soja, 
gv Mais, gv Baumwolle und gv Raps. 
Während die Kultivierung von gentechnisch 
veränderten Pflanzen weltweit kontinuierlich 
zunimmt, ist in Europa deren Anbau in den 
Jahren 2009 und 2010 zurückgegangen. In 
den sechs EU-Anbauländern Spanien, Tsche-
chien, Portugal, Slowakei, Rumänien und 
Polen verringerte sich die Aussaatfläche von 
gv Mais im Jahr 2009 um 12 % bzw. 2010 um 
11 % auf nunmehr 83.969 Hektar.  
Für Deutschland und Frankreich bestanden 
Anbauverbote für gv Mais MON 810. 
Seit 2010 ist für den Anbau in der EU neben 
gv Mais auch die gv Kartoffel £Amflora¯ zur 
Stärkegewinnung zugelassen. Diese wurde in 
drei EU-Staaten auf insgesamt 245 Hektar 
angepflanzt, wovon in Deutschland 2010 auf 
einer Fläche von 15 Hektar gv Kartoffeln pro-
duziert wurden. In Thüringen fand in den 
vergangenen zwei Jahren kein Anbau von 
gentechnisch veränderten Pflanzen statt. 

Saatgutüberwachung in Thüringen 

Weltweit werden gentechnisch veränderte 
Pflanzen angebaut und gehandelt. Deshalb 
untersuchen die Thüringer Überwachungsbe-
hörden u. a. konventionelles Saatgut auf 
mögliche gv Anteile und deren korrekte 
Kennzeichnung. Damit soll sichergestellt 
werden, dass nur Saatgut angebaut wird, das 
keine gv Anteile enthält. Im Jahre 2010 wur-
den in Thüringen 36 Maissaatgutproben nach 
einem standardisierten Verfahren entnom-
men und molekularbiologisch analysiert. Bei 
den untersuchten Maissaatgutproben wurden 
keine vollzugsrelevanten Verstöße festge-
stellt. (vgl. Agrarinformationssystem der TLL, 
Untersuchungswesen: 
www.tll.de/ainfo/fbntx61.htm). 
Allerdings gelangte ein Teil einer in Nieder-
sachsen untersuchten Saatgutpartie Mais, die 
für den Anbau nicht zugelassene gv Anteile 
(NK 603) enthielt, auch nach Thüringen. Der 
betroffene bayerische Landwirt hatte auf einer 
von ihm in Thüringen gepachteten Ackerflä-
che das Saatgut bereits ausgebracht. Umge-
hend wurde von der Thüringer Vollzugsbe-

hörde angeordnet, die bestellte Fläche umzu-
brechen, was unverzüglich geschah. 

Kennzeichnung von gentechnisch veränder-
ten Organismen und deren Erzeugnisse 

Thüringer Behörden sind durch unterschied-
liche Überwachungstätigkeiten, u. a. auch im 
Bereich Lebensmittelkennzeichnung, darum 
bemüht, eine korrekte Kennzeichnung der 
Produkte sicherzustellen. Der mündige Ver-
braucher soll die Wahl zwischen Produkten 
mit bzw. ohne GVO haben. Die Kennzeich-
nung von gv Lebensmittel- und Futtermittel-
produkten unterliegt gleichfalls europäischen 
Rechtsnormen. Eine Kennzeichnungspflicht 
besteht für Lebens- und Futtermittel, die im 
Verlauf ihres Herstellungsprozesses mit GVO 
in Berührung kamen. Dies erfolgt z. B. mit 
dem Hinweis £enthþlt gentechnisch verþnder-
te Organismen¯. Eine Kennzeichnung erfolgt 
unabhängig davon, ob die gentechnische 
Veränderung im Produkt analytisch nach-
weisbar ist. 

Weil trotz Einhaltung der vorgeschriebenen 
Vorsichtsmaßnahmen gv Anteile unbeabsich-
tigt in ein Produkt gelangen können, ist eine 
Kennzeichnungspflicht ab einem Anteil von 
0,9 % für zugelassene GVO vorgeschrieben. 
In der EU nicht zugelassene GVO dürfen in 
Produkten nicht vorhanden sein. 

Ausgenommen von der europäischen Kenn-
zeichnung sind Lebens- und Futtermittel, die 
mit Hilfe GVO  hergestellt werden. Dazu zäh-
len z. B. Produkte aus Tieren (z. B. Milch, 
Eier, Fleisch), die mit gv Futter gefüttert oder 
mit gv Arzneimitteln behandelt wurden. In 
den tierischen Produkten selbst sind keine gv 
Bestandteile nachweisbar. Eine der europäi-
schen Kennzeichnung für pflanzliche Produk-
te vergleichbare kann in Deutschland auf-
grund der Rechtslage nicht eingeführt wer-
den. 

Für den deutschen Verbraucher ist zudem 
eine Unterscheidung von Lebensmitteln und 
Lebensmittelzutaten möglich, bei deren Her-
stellung der Einsatz von GVO vermieden 
wurde. Dies kann durch eine freiwillige Ver-
pflichtung der Hersteller an vorgeschriebene 
Produktionsvorgaben erfolgen, welche den 
Verzicht des Einsatzes von GVO bei der Her-
stellung der Produkte rechtsverbindlich defi-
nieren. Dazu zählen z. B. europäische Nor-
mierungen wie Bio-/Öko-Siegel oder nationa-
le Normierungen £Ohne Gentechnik¯, mit 

http://www.tll.de/ainfo/fbntx61.htm
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denen ein Produkt beworben werden darf. 
Beide Auslobungen kann man auch bei tieri-
schen Produkten finden, die von der o. g. 
europäischen Kennzeichnung nicht erfasst 
werden. Das Bio-Siegel ist weit verbreitet, 
wohingegen das Logo £Ohne Gentechnik¯ 
(Abbildung 6) nur sehr zurückhaltend ange-
nommen wird. £Ohne Gentechnik¯ bedeutet 
dabei nicht, dass das Produkt in gleicher 
Weise GVO meiden muss, wie zertifizierte 
Ökoprodukte. (Informationen sind auf der 
Homepage des Bundesministeriums für Er-
nährung, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz erhältlich unter www.bmelv.de) 

Die Bestimmungen der deutschen £Ohne 
Gentechnik¯-Kennzeichnung legen fest, dass 
für einen jeweils genau bestimmten Zeitraum 
vor Gewinnung des Lebensmittels tierischen 
Ursprungs, den Tieren keine als "gentech-
nisch verändert" gekennzeichneten Futtermit-
tel verfüttert worden sein dürfen. Der Einsatz 
von Futtermittelzusatzstoffen, Tierarzneimit-
teln oder Impfstoffen, die mit Hilfe von gen-
technisch veränderten Mikroorganismen her-
gestellt wurden, ist jedoch zulässig. Demge-
genüber dürfen Lebensmittelzusatzstoffe, 
(Vitamine, Aminosäuren, Aromen sowie En-
zyme), die mit Hilfe gentechnisch veränderter 
Mikroorganismen hergestellt wurden, nur 
dann eingesetzt werden, wenn für sie keine 
"gentechnikfreien" Alternativen erhältlich 
sind. 

 

Abbildung 6: Logo £Ohne Gentechnik¯ 

Mit dem Bio-Siegel (Abbildung 7) können 
Produkte und Lebensmittel gekennzeichnet 
werden, die nach den EG-Rechtsvorschriften 

für den ökologischen Landbau produziert und 
kontrolliert wurden, welcher grundsätzlich 
keine GVO einsetzt. Dennoch könnten in 
zum Einsatz erlaubten und nicht gekenn-
zeichneten Ausgangsmaterialien auch zufälli-
ge gv Spuren von unter 0,9 % vorhanden 
sein. Zusatzstoffe, Enzyme, aber auch Fut-
termittelzutaten oder Tierarzneimittel, die mit 
Hilfe von gv Mikroorganismen hergestellt 
werden, sind grundsätzlich verboten, sofern 
für sie "gentechnikfreie" Alternativen erhält-
lich sind. 

 

Abbildung 7: Das neue europäische Bio-Logo ist 
verpflichtend seit 2010; das staat-
liche Bio-Siegel kann seit 2001 zu-
sätzlich zum europäischen Logo 
eingesetzt werden. 

Die vorgestellten Kennzeichnungen bieten 
dem Verbraucher die Möglichkeit, sich zwi-
schen mit oder ohne Einsatz von GVO herge-
stellten Erzeugnissen zu entscheiden.  
Thüringen will sich auch in Zukunft dafür 
einsetzen, dass dem Verbraucher diese 
Wahlmöglichkeit erhalten bleibt. Das Thürin-
ger Anliegen, sich für einen gentechnikfreien 
Landbau einzusetzen, ist ein wichtiger Bei-
trag hierzu. 

http://www.bmelv.de/
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2 Wirtschaftlicher Verbraucherschutz 
 

2.1 Fahr- und Fluggastrechte 
bei höherer Gewalt 

Im Verbraucherschutzbericht für das Jahr 
2009 waren die Grundlagen des Verbrau-
cherschutzes im Bereich der Flug- und Fahr-
gastrechte dargestellt worden. Der nachfol-
gende Abschnitt befasst sich mit Rechtsfra-
gen im Falle von Zug- und Flugverspätungen 
sowie Annullierungen im Zusammenhang 
mit Ereignissen, die im weiteren Sinne auf 
höhere Gewalt zurückzuführen sind. Einige 
Fragen zu Fahrgastrechten erlangten im Be-
richtszeitraum zum ersten Mal praktische 
Relevanz, weil sie auf nicht ohne weiteres 
vorhersehbaren Umständen beruhten. Hier 
handelt es sich um die Folgen von Witte-
rungseinflüssen, die für unsere Breitengrade 
äußerst ungewöhnlich sind. Sehr hohe Tem-
peraturen im Sommer, anhaltend starker 
Schneefall mit anschließend extremer Kälte 
im Winter sowie Tauwetter führten zu erheb-
lichen Verzögerungen im Zugverkehr. 
Auch im Flugverkehr wirkten sich Extremwet-
terlagen, der Vulkanausbruch auf Island oder 
Versorgungsengpässe bei Enteisungsmitteln 
nachteilig aus. 

2.1.1 Fahrgastrechte 

Aufgrund von Außentemperaturen von teil-
weise deutlich über 30 °C fielen im Sommer 
die Klimaanlagen vieler ICE aus. So wurde die 
Fahrt im Spitzenprodukt der Deutschen Bahn 
für viele Reisenden zur Tortur. Einige Fahr-
gäste mussten wegen hitzebedingter Kreis-
laufschwächen ärztlich behandelt werden. Im 
Nachhinein stellte sich heraus, dass die 
Funktionsstörungen der Klimaanlagen bei 
hohen Außentemperaturen konstruktionsbe-
dingt waren. Offen blieb die Frage, warum die 
Deutsche Bahn ICE-Waggons mit einer sol-
chen technischen Ausstattung abgenommen 
bzw. nach dem Jahrhundertsommer 2003 
nicht hatte nachrüsten lassen. Ob nunmehr 
die versprochene Nachrüstung der Waggons 
erfolgreich war, wird sich noch zeigen. 

Das beschriebene Szenario schuf eine Reihe 
von neuen Rechtsfragen. Gegenstand des 
Vertrags, der mit dem Kauf einer Fahrkarte 
abgeschlossen wird, ist die fahrplangerechte 
Beförderung in einem durch die Fahrkarte 
definierten Produkt. Die Eisenbahnunter-
nehmen lehnen die Definition von Nebenleis-

tungspflichten, die sich auf die Rahmenbe-
dingungen der Beförderung beziehen, strikt 
ab. Sie fühlen sich im Hinblick auf die ge-
sundheitlichen Folgen unzumutbarer Beför-
derungsbedingungen für die Fahrgäste 
grundsätzlich nicht in der Pflicht, sei es ein 
Kreislaufkollaps infolge der Überhitzung ei-
nes ICE oder ein Blasenriss infolge Schlie-
ßung der einzigen Toilette im Zug. 

An diesen Beispielen zeigt sich, wie weit das 
Recht in Sachen Leistungsstörungen bei 
Bahnreisen hinter dem von Busreisen hinter-
herhinkt. Bei Busreisen ist die Sicherstellung 
regelmäßiger Pausen ² vor allem auch zur 
Toilettenbenutzung ² eine Selbstverständ-
lichkeit. Die Inanspruchnahme der Beförde-
rungsleistung eines Busunternehmers unter 
vergleichbaren Umständen wie in den betrof-
fenen ICE hätte eine schwerwiegende Leis-
tungsstörung dargestellt. In der Folge wäre 
ein Anspruch auf Ersatzbeförderung in einem 
anderen Bus und bei einer Pauschalreise ggf. 
darüber hinaus ein Anspruch wegen verlore-
ner Urlaubszeit entstanden. Allerdings muss 
ein Bahnkunde ² so wird vertragsrechtlich 
argumentiert ² mit gewissen Störungen im 
Betriebsablauf rechnen. Hierzu gehört auch, 
dass der Bahnkunde im Hinblick auf die 
Temperaturregelung im Beförderungsmittel 
keine anderen Anforderungen stellen kann als 
in einer Straßenbahn. 
Eine generelle Schmerzensgeldregelung für 
Gesundheitsbeeinträchtigungen infolge von 
Leistungsstörungen des Beförderungsver-
trags hat die Bahn nicht geschaffen. Von ei-
ner einmaligen Konstellation war die Rede. 
Dem war aber leider nicht so. Im darauf fol-
genden Winter mussten Fahrgäste in einem 
Regionalexpress bei Temperaturen unter 0 °C  
frieren, weil der Zug vier Stunden auf freier 
Strecke stand. Die Fahrgäste wurden auf Ku-
lanzbasis in gleicher Weise entschädigt wie 
die Hitzeopfer im Sommer. 
Ziel der zukünftigen Bemühungen sollte es 
sein, die Nebenleistungspflichten der Eisen-
bahnunternehmen denen des Reisevertrags-
rechts weiter anzunähern. Dies gilt insbeson-
dere im Hinblick auf die Definition von Tem-
peraturspannen, die in klimatisierten Zügen 
eingehalten werden müssen. Die Funktions-
fähigkeit von zumindest einer Toilette im Zug 
als Nebenleistungspflicht zu betrachten, ist 
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indes problematisch, da durch eine Entschä-
digungspflicht in diesem Zusammenhang die 
Gefahr von Sabotagehandlungen gegeben 
wäre. 

2.1.2 Fluggastrechte 

Das Unternehmen ist nach § 46 Absatz 1 Satz 
1 Luftverkehrsgesetz (LuftVG) verpflichtet, 
dem Fluggast seinen aus einer Verspätung 
des Fluges resultierenden Schaden bis zu 
einem Höchstbetrag von 4.900 Euro zu er-
setzen. Dies gilt nach herrschender Rechts-
auffassung jedoch nur, wenn die Verspätung 
durch luftfahrttypische Hindernisse verur-
sacht wurde. So besteht z. B. kein Anspruch 
auf Verspätungsentschädigung, wenn die 
Verspätung oder Annullierung des Fluges auf 
einem technischen Defekt des Flugzeugs 
basiert. Damit besteht nach herrschender 
Auffassung auch kein Anspruch auf Scha-
densersatz, wenn der Fluggast infolge einer 
solchen Verspätung seinen Anschlussflug 
verpasst. 

Vom Schadensersatzanspruch nach § 46 Ab-
satz 1 Satz 1 LuftVG zu unterscheiden ist eine 
pauschale Verspätungsentschädigung. Der 
Bundesgerichtshof (Xa ZR 95/06) übernahm 
im Jahr 2010 vom Europäischen Gerichtshofs 
(EuGH) die Kriterien einer pauschalen Ver-
spätungsentschädigung und stärkte damit 
die Rechte von Fluggästen, die gegen Flugge-
sellschaften mit deutschem Gerichtsstand 
klagten. Seitdem ist eine Verspätung von 
mehr als drei Stunden der Annullierung 
gleichgestellt. Die Verspätungsentschädigung 
beträgt - je nach Entfernung - zwischen 250 
und 600 Euro. Der Anspruch besteht jedoch 
nicht, wenn die Verspätung auf außerge-
wöhnliche Umstände zurückzuführen ist. 
Hierunter fallen technische Probleme aller-
dings nur, wenn diese nicht Folge des norma-
len Flugverkehrs und von der Fluggesellschaft 
nicht beherrschbar sind. 

Im Regelfall dürfte die Entschädigung auch 
bei Verspätungen infolge eines Pilotenstreiks 
anfallen, da die Piloten fast immer Beschäf-
tigte der Fluggesellschaften sind und der 
Verlauf des Streiks deshalb nicht außerhalb 
der Beherrschbarkeit der Fluggesellschaft 
liegt. Jedenfalls darf es sich nicht zum Nach-
teil des Fluggastes auswirken, wenn die Flug-
gesellschaft den Forderungen der Streiken-
den nicht nachkommt. Anders stellt sich die 
Sache jedoch dar, wenn Flughafenpersonal 

streikt. Auf diese Arbeitsniederlegung hat die 
Fluggesellschaft keinen Einfluss. 

Bei einer Verspätung von mehr als fünf Stun-
den oder anderweitigen gravierenden Beein-
trächtigungen der Reise sollte auch die Gel-
tendmachung von Gewährleistungsrechten, 
etwa eine Minderung des Flug- oder Reise-
preises, in Erwägung gezogen werden. Vor 
diesem Hintergrund ist eine schriftlich be-
gründete Mängelrüge von Vorteil, deren Ein-
gang von der Fluggesellschaft quittiert wurde. 
Auch die Kündigung des Beförderungsver-
trags sollte in Erwägung gezogen werden. 
Doch verbleiben dabei nicht unerhebliche 
Restrisiken beim Fluggast, wenn z. B. die 
Fluggesellschaft die Kündigung nicht akzep-
tiert oder der Ersatzflug deutlich teurer ist. 
Unabhängig von der Ursache der Verzöge-
rung des Starts hat der Fluggast bei einer 
Verspätung von mehr als zwei Stunden einen 
Anspruch auf Getränke und Verpflegung. 
Findet der gebuchte oder ersatzweise ange-
botene Flug erst am nächsten Tag statt, muss 
die Fluggesellschaft überdies eine Übernach-
tung zahlen. 

2.1.3 Verbraucherpolitische Perspektive 

Im Bereich der Fahrgastrechte von Bahnkun-
den sollte eine weitergehende Anpassung an 
sachverwandte Rechtsmaterien angestrebt 
werden; dies gilt insbesondere im Vergleich 
mit den Fahrgästen in Reisebussen. Eine 
gesetzliche Fixierung der Rechtsprechung des 
EuGH zur Verspätungsentschädigung von 
Fluggästen erscheint überdies wünschens-
wert. 

2.2 Rechtssicherheit durch 
Eichungen 

2.2.1 Eichungen schaffen Rechtssicher-
heit im Alltag 

In Thüringen werden pro Jahr Elektroenergie, 
Gas, Wasser und Kraftstoff im Wert von ca. 
2,7 Mrd. Euro an die Verbraucherinnen und 
Verbraucher abgegeben. Das Landesamt für 
Mess- und Eichwesen Thüringen (LMET) 
stellt sicher, dass die vorgeschriebenen en-
gen Fehlergrenzen für die Messgeräte einge-
halten werden. Fehlmessungen von 2 % zu 
Ungunsten der Verbraucherinnen und Ver-
braucher würden einem Wert von ca. 
54 Millionen Euro entsprechen. Wenn die 
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Messgeräte regelmäßig geeicht und kontrol-
liert werden, lassen sich die Schäden durch 
falsche Messergebnisse auf 24 Euro pro Kopf 
und Jahr begrenzen. 
Für Verbraucherinnen und Verbraucher sind 
beim Ankauf oder Verkauf von Gütern und 
Dienstleistungen vor allem folgende eich-
pflichtigen Messgeräte von Bedeutung: 

 Waagen (z. B. für Lebensmittel oder 
Baustoffe), 

 Längenmessmaschinen (z. B. für Fuß-
bodenbeläge), 

 Volumenmessgeräte (z. B. Volumen-
zähler in Kraftstoffzapfsäulen oder 
Heizöltankwagen, Wasserzähler, Gas-
zähler, Abbildung 8), 

 Zähler zur Bestimmung der elektri-
schen oder thermischen Energie (z. B. 
Elektrizitätszähler, Gaszähler, Wärme-
zähler), 

 Wegstreckenzähler in Mietwagen und 

 Fahrpreisanzeiger in Taxen. 

Für die meisten Messgeräte gilt eine befriste-
te Gültigkeit. Ist die Gültigkeitsdauer der Ei-
chung überschritten, gilt das Messgerät als 
nicht geeicht. Messgeräte können auf drei 
unterschiedliche Arten als geeicht gekenn-
zeichnet sein. Geeichte Messgeräte sind mit 
dem Eichzeichen gekennzeichnet. Dieses 
enthält den Buchstaben "D" (Deutschland), 
die Ordnungszahl der jeweiligen Eichauf-
sichtsbehörde und einen sechsstrahligen 
Stern bzw. die Ordnungsnummer des jeweili-
gen Eichamts. Das Ende der Gültigkeit der 
Eichung geht aus dem neben dem Eichzei-
chen angebrachten Jahreszeichen hervor. 
Vielfach befinden sich Eichzeichen und Jah-
reszeichen gemeinsam auf einer farbigen 
Klebemarke mit der zusätzlichen Aufschrift 
"Geeicht bis ...". 

Die Eichung nichtselbsttätiger Waagen (z. B. 
Labor-, Ladentisch-, Industrie- oder Fahr-
zeugwaagen, Abbildung 9) sowie von Ver-
brauchsmessgeräten wird durch eine Eichbe-
hörde oder durch staatlich anerkannte Prüf-
stellen vorgenommen. Das Verfahren und die 
Erläuterungen zum Prüfsiegel enthält die 
Internetseite der Arbeitsgemeinschaft Mess- 
und Eichwesen (AGME www.agme.de). 

Für Rechtssicherheit im Geschäftsverkehr ist 
aber nicht nur die Verwendung von geeichten 
Messeinrichtungen von Bedeutung, sondern 
auch deren vorschriftsgemäßer Einsatz. Wäh-

rend man den abgelaufenen Eichzeitraum 
eines Messgeräts auf den ersten Blick erken-
nen kann, ist der nicht vorschriftsgemäße 
Einsatz der Messeinrichtungen oft nur durch 
amtliche Überwachungsbehörden festzustel-
len. Hier einige Beispiele: 
Beim Kauf von losen Erzeugnissen dürfen 
Gewichtswerte, die der Preisermittlung zu-
grunde liegen, nur als Nettowerte angegeben 
werden. Das bedeutet in der Praxis, dass das 
Gewicht des Verpackungsmaterials (Tara) 
dem Käufer nicht zum Preis der eigentlichen 
Ware berechnet werden darf. Der sog. Brutto- 
für Netto-Verkauf ist nicht zulässig. Der Käu-
fer sollte beim Kauf loser Waren also darauf 
achten, dass das Verpackungsmaterial nicht 
mitgewogen wird. Moderne Ladentischwaa-
gen verfügen in der Regel über eine Tara-
einrichtung, die es erlaubt, das jeweilige Ver-
packungsmaterial automatisch oder auf Tas-
tendruck einzutarieren. 
Heizöl wird dem Kunden in der Regel mit 
Tankwagen angeliefert. Tankwagen müssen 
mit geeichten Messanlagen ausgerüstet sein. 
(Abbildung 10). Das bei der Abgabetempera-
tur gemessene Volumen des Heizöls muss 
auf das Volumen bei 15 ºC umgerechnet und 
der Heizölabrechnung zugrunde gelegt wer-
den. Die Umrechnung kann automatisch 
über Temperaturmengenumwerter oder ma-
nuell erfolgen. 
Bei der Anlieferung von Heizöl sollte auf Fol-
gendes geachtet werden: 

 Ist die Messanlage geeicht? 

 Steht das Zählwerk des Zählers vor 
Beginn der Messung auf Null? 

 Erfolgt während der Messung eine bla-
senfreie Abgabe (im Schauglas des 
Gasmessverhüters muss immer Heizöl 
sichtbar sein, die übrigen Schaugläser 
müssen vollständig gefüllt sein)? 

 Der Lieferschein sollte in Anwesenheit 
des Kunden ausgedruckt werden. 

 Die letzte Zähleranzeige muss mit dem 
Abdruck übereinstimmen. 

 Die Umwertung muss auf die Bezugs-
temperatur von 15 ºC erfolgt sein. 

Einzelheiten beschreibt ein Informationsblatt, 
dass über Internetseite der AGME abrufbar 
ist. 

Eine Fülle von Problemen ergibt sich auch bei 
sog. Fertigpackungen. Hierbei handelt es sich 
um Erzeugnisse beliebiger Art, die in Abwe-
senheit des Käufers abgepackt und ver-

http://www.agme.de/
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schlossen werden, wobei die Menge des Er-
zeugnisses ohne Öffnen oder merkliche Än-
derung der Verpackung nicht verändert wer-
den kann. Bei der Herstellung von Fertigpa-
ckungen muss aus technischen Gründen in 
Kauf genommen werden, dass die Füllmen-
gen streuen. Die durchschnittliche Füllmenge 
darf aber nicht geringer als die Nennfüllmen-
ge (Packungsaufschrift) sein (Abbildung 11). 

Einzelheiten regelt die Fertigverpackungsver-
ordnung. Die Materie ist äußerst komplex. 
Immer wieder versuchen Hersteller, Geset-
zeslücken oder ihren Wissensvorsprung aus-
zunutzen, um ihre Ware möglichst anspre-
chend erscheinen zu lassen. Grundsätzlich 
legal sind so genannte Kombinationsverpa-
ckungen, die z. B. Fleisch und Gemüse ent-
halten, aber nur einen einheitlichen Kilopreis 
ausweisen. Dabei sind die preisgünstigen 
Anteile des Produkts (z. B. Gemüse) oft deut-
lich überteuert. Oft muss man sehr genau 
hinsehen, um solche Verpackungstricks zu 
erkennen. 
Die Grenze der Legalität ist überschritten bei 
£Mogelpackungen¯. Hierbei handelt es sich 
um Fertigpackungen, die eine größere Füll-
menge vortäuschen als tatsächlich enthalten 
ist. Folgende Fälle sind zu unterscheiden: 

 die Verpackung selbst wird zur Täu-
schung benutzt (z. B. hochgezogene 
Böden, doppelte Wandungen), 

 das Verhältnis zwischen Füllmenge 
und Packungsvolumen führt zur Täu-
schung (z. B. unnötig große Hohlräu-
me), 

 das Verhältnis zwischen Volumen der 
Außenpackung und Volumen der In-
nenpackung führt zur Täuschung. 

Füllmengenreduzierungen führen nicht 
gleichzeitig zu einer Reduzierung des Pack-
mittelvolumens und/oder zu einer Reduzie-
rung des Verkaufspreises. Gerade die letzte 
Fallgruppe hatte im Zusammenhang mit der 
Aufhebung von EU-Regelungen zur Einheits-
verpackungsgröße bei bestimmten Lebens-
mitteln (z. B. Schokolade) in den letzten Jah-
ren erhebliche Bedeutung. Viele Hersteller 
nutzten die Liberalisierung der Verpackungs-
größen zu versteckten Preiserhöhungen. 
Im Allgemeinen kann davon ausgegangen 
werden, dass eine Täuschung dann vorliegt, 
wenn der Freiraum in der Packung 30 % oder 
mehr beträgt. Sonderregelungen bestehen für 
Fertigpackungen mit Backwaren, Pralinen 

und Körperpflegemitteln sowie für die Gestal-
tung von Behältnissen in Becherform und 
Umverpackungen (z. B. Schachteln für Tu-
ben). Auskünfte zu diesem breiten Thema 
gibt die Landeseichaufsichtsbehörde, das 
Landesamt für Mess- und Eichwesen Thürin-
gen (LMET). 
In folgenden Einsatzfeldern ist das LMET 
zum Schutz der Verbraucher tätig (Quelle: 
LMET 2011). 
Das LMET wacht darüber, dass beim tägli-
chen Erwerb von Waren aller Art, die anhand 
messbarer Mengen abgegeben werden, nicht 
zu Ungunsten des Verbrauchers gemessen 
wird. Präzises, richtiges und manipulations-
freies Messen wird deshalb von erfahrenen 
Messtechnikern überall in Thüringen anhand 
der Eichung überprüft. Dazu zählen bei-
spielsweise Tankstellen und Ladentischwaa-
gen. 

 

Abbildung 8: Eichung von Kraftstoffzapfsäulen 
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Abbildung 9: geeichte Ladentischwaage im Ver-
kauf 

Ca. 30.000 Messgeräte werden von den Mit-
arbeitern des LMET jährlich geeicht. Darunter 
sind auch Tankwaagen für die spezielle 
Großvolumenmesstechnik, die in der Prüfhal-
le des LMET am Standort Ilmenau  zur Verfü-
gung stehen. 

 

Abbildung 10: Großvolumenmesstechnik zur 
Eichung von Heizöltankwagen 

Fertigpackungskontrollen 

Auch der Inhalt von fertig verpackten Produk-
ten von der Bierflasche bis zum Senfbecher 
wird nach der Fertigpackungsverordnung auf 
Übereinstimmung mit Volumen- und Ge-

wichtsangaben überprüft. Nicht zuletzt wird 
auch beim Fahrpreis im Taxi sichergestellt, 
dass die zugrundeliegende Wegstrecke kor-
rekt gemessen wird. 

 

Abbildung 11: Kontrolle der abgepackten Menge 
bei Lebensmittelherstellern 

Verbrauchsmessgeräte wie Wasser-, Gas- und 
Elektrizitätszähler werden in großen Stück-
zahlen von Prüfstellen geeicht, die vom LMET 
überwacht werden. 

 

Abbildung 12: Geeichte Wasserzähler 

2.3 Unerlaubte Telefonwer-
bung 

Am 4. August 2009 traten auf Bundesebene 
gesetzliche Vorschriften zur Bekämpfung 
unerlaubter Telefonwerbung in Kraft. Die 
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Regelungen blieben hinter den Erwartungen 
der Verbraucherverbände zurück. Noch im-
mer werden Verbraucher durch unerlaubte 
Werbeanrufe belästigt oder es werden ihnen 
trickreich Verträge untergeschoben. 
Manche Anrufer warben dafür, dass sich die 
Angerufenen in Listen zur Teilnahme an di-
versen Gewinnspielen eintragen lassen. Meist 
werden auf subtile Weise, unter Vortäu-
schung eines bereits bestehenden Vertrags-
verhältnisses, die Kontonummer und die 
Bankleitzahl erfragt, um anschließend einen 
monatlichen Beitrag vom Konto einzuziehen. 
In anderen Fällen werden die Angerufen unter 
dem Vorwand, die Bankdaten müssten vergli-
chen werden, nach Bankverbindungsdaten 
gefragt. 
Als durchaus erfolgreich erwies sich auch die 
besonders dreiste Masche, bei der sich Anru-
fer als Verbraucherschützer ausgaben. Wäh-
rend sie behaupteten, die Verbraucher vor 
lästiger Werbung bewahren zu wollen, scho-
ben sie  nach einem ganz ähnlichen Schema 
Verträge unter. 
Im Bereich Telekommunikation- und Inter-
netdienstleister schilderten Ratsuchende, 
lediglich der Zusendung von Informations-
material zugestimmt haben, sie hätten an-
schließend jedoch Vertragsbestätigungen 
erhalten. 
Kurz nach Inkrafttreten der gesetzlichen Neu-
regelungen wurden sogenannte predictive 
dialer Programme eingesetzt, durch die 
gleichzeitig mehrere Verbraucher angewählt 
werden, von denen aber nur zum zuerst Ab-
hebenden eine Verbindung hergestellt wird. 
Alle anderen hören zwar das Klingeln, erhal-
ten aber keine Verbindung. Die Belästigung 
entsteht hier bereits durch das wiederholte 
Klingeln und die damit verbundene Vortäu-
schung von wiederholten Anrufen. Anrufe 
von predictiven Dialern können bislang nicht 
mit Bußgeldern geahndet werden. Besonders 
tückisch ist hier: Erst beim zweiten genauen 
Hinhören und nach Zwischenfragen kann 
man erkennen, dass am Telefon ein Band 
läuft und Daten automatisch abgefragt wer-
den. 
Über den gesamten Berichtszeitraum führten 
die Verbraucherverbände eine Aktion zur 
Evaluierung des Gesetzes durch, an der sich 
auch die Verbraucherzentrale Thüringen be-
teiligte. 
Bundesweit hatten sich von März bis Juni 
2010 insgesamt 40.754 Verbraucher an dieser 
Aktion beteiligt, davon 1.030 aus Thüringen. 

Bei mehr als 80 Prozent der Anrufe von Thü-
ringern drehte es sich um Werbung für Ge-
winnspiele und Lotteriedienstleistungen. 
Andere Angebote betrafen Energieversor-
gungsverträge, Telefon- und Internetdienst-
leistungen, Zeitschriften oder Bank- und Fi-
nanzprodukte. Knapp einem Drittel der Kon-
taktierten war nicht aufgefallen, dass sie am 
Telefon einen Vertrag abgeschlossen hatten. 
Bei mehr als 70 Prozent der Angerufenen 
fehlte das Einverständnis für den Werbeanruf. 
Fast 40 Prozent der unerbetenen Anrufe er-
reichten Verbraucher über 65 Jahre. 

 

Abbildung 13: Pressekonferenz zur Auswertung 
der Aktion £Unerlaubte Telefon-
werbung¯ 

Die als £Cold Calling¯ bezeichnete Werbema-
sche erweist sich als einträgliches Geschäft. 
£Damit muss endgĖltig Schluss sein!¯, for-
derten auf einer gemeinsamen Pressekonfe-
renz am 14. Juni 2010 der Thüringer Staats-
sekretär für Soziales, Familie und Gesund-
heit, Dr. Hartmut Schubert, und der Vor-
standsvorsitzende der Verbraucherzentrale 
ThĖringen, Christian Gumprecht. £Es kann 
nicht sein, dass Verbraucher trotz eines ge-
setzlichen Verbotes unerwünschte Werbean-
rufe erhalten und sich hinterher mühsam 
gegen untergeschobene Verträge zur Wehr 
setzen mĖssen¯, unterstrich auch Dr. Ralph 
Walther, Geschäftsführer der Verbraucher-
zentrale Thüringen. 
Anhand zahlreicher Beispiele berichtete er 
von der oft mühsamen täglichen Arbeit der 
Verbraucherschützer in den 15 Beratungsstel-
len, um diese dubiosen Verträge wieder auf-
zulösen. 

Verbraucherpolitische Perspektive 

In Frühjahr will das Bundesjustizministerium 
den Bericht einer Evaluation des Gesetzes 
vorlegen. Danach soll geprüft werden, welche 
gesetzgeberischen Konsequenzen aus den 
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unbefriedigenden Wirkungen des derzeitig 
gültigen Gesetzes zu ziehen sind. 

2.4 Abofallen im Internet 
Seit Jahren wird die Verbraucherzentrale Thü-
ringen e.V. massenhaft mit unseriösem, teils 
strafbaren Geschäftsgebaren im Internet kon-
frontiert. Die Verbraucher beschweren sich 
darüber, dass sie zu Unrecht Rechnungen 
und/oder Mahnungen für angebliche Verträ-
ge erhalten haben. Angeblich sollen sie sich 
bei den unterschiedlichsten (kostenpflichti-
gen) Webseiten angemeldet haben. Diese 
Massenabzocke wird u. a. als £Internet-
Vertragsfallen¯, £Abofallen¯ oder £Internetab-
zocke¯ bezeichnet. 
In der Beratungsstatistik der Verbraucher-
zentrale Thüringen für 2010 nimmt dieses 
Problem  wieder einen Spitzenplatz ein. Mitte 
des Jahres tauchte sogar mit der £Webtains 
GmbH¯ aus Eisenach erstmals eine Firma 
mit Thüringer Adresse auf, die offenbar zum 
sogenannten Frankfurter Kreisel, einem be-
rüchtigten Abzock-Imperium gehörte. Ge-
schädigte waren Verbraucher aus ganz 
Deutschland und sogar darüber hinaus. 
Die einzelnen, immer wieder genannten Por-
tale fielen durch ihre gezielt  undurchschau-
bare  Gestaltung auf: Die Seiten waren ab-
sichtlich so gestaltet, dass Webseitenbesu-
cher die Preisinformationen nicht wahrneh-
men sollten. Das betraf sowohl den Anmel-
deprozess als auch die inhaltliche Gestaltung 
der Seiten. Die Verbraucher gelangten auf 
diese Internetseiten üblicherweise über Web-
anzeigen auf den Suchmaschinenseiten oder 
das Anklicken von Werbebannern und nah-
men dies oftmals nicht als Werbung, sondern 
als reguläre Webseite wahr. Die Internetnut-
zer suchten z. B. nach kostenloser Software 
(Freeware), Routenplanern, Kochrezepten, 

Songtexten, Gedichten oder Grußkarten. 
Wenn Verbraucher diese Seiten aufriefen, 
gingen sie davon aus, dass diese wie im In-
ternet allgemein üblich kostenlos waren. Den 
zwar meist vorhandenen, aber nicht hervor-
gehobenen, sondern mitunter sogar etwas 
versteckten Preishinweis nahmen sie nicht 
wahr, zumal sie sich auf einer üblichen Inter-
netseite glaubten. Die Eingabe ihrer perso-
nenbezogenen Daten sahen sie als notwendig 
an, um z. B. an das gesuchte Programm zu 
kommen. 

Verbraucherpolitische Perspektive 

Da offenkundig ist, dass unseriös agierende 
Anbieter ihre Webseiten zumeist intranspa-
rent gestalten, sind gesetzliche Regelungen 
unverzichtbar. Dies gilt insbesondere für eine 
gesetzliche Verpflichtung, den Verbraucher 
auf die Gesamtkosten des Vertrags hinzuwei-
sen. Dieser Preishinweis muss deutlich sicht-
bar auf der Internetseite stehen und der Ver-
tragsschluss darf erst dann zustande kom-
men, wenn der Verbraucher per Mausklick 
bestätigt hat, dass er mit den angegebenen 
Kosten einverstanden ist (Button-Lösung). 
Auch das Bundesministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
(BMELV) verfolgt diesen Ansatz. Seit länge-
rem wird eine europäische Lösung des Prob-
lems diskutiert. Der Konsultationsprozess 
gestaltet sich allerdings als sehr schwierig. 
Bereits im Jahr 2009 bat die Verbraucher-
schutzministerkonferenz die Bundesregie-
rung, sich weiterhin im Rat der Europäischen 
Union und gegenüber dem Europäischen 
Parlament für eine verbraucherfreundliche 
Regelung einzusetzen. Mit der neuen Richtli-
nie über die Rechte der Verbraucher müsse 
die Geschäftspraxis der Kostenfallen im In-
ternet wirksam unterbunden werden. 
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3 Technischer Verbraucherschutz 
 

3.1 Thüringen - Vorsitzland 
des Arbeitsausschusses 
Marktüberwachung 
(AAMÜ) 

Die technische Sicherheit aller Produkte, die 
nicht Lebens- oder Futtermittel und weder 
pflanzlichen noch tierischen Ursprungs sind, 
ist Anliegen des technischen Verbraucher-
schutzes. Das sind vor allem Produkte wie 
Spielzeuge, Haushaltsgeräte, Maschinen, 
aber auch hochkomplexe technische Anlagen. 
Damit auf dem europäischen und folglich 
auch auf dem deutschen Markt nur sichere 
Produkte vertrieben werden, gibt es strenge 
und umfassende Vorschriften und Regula-
rien. In wie weit sich Hersteller, Importeure 
oder Händler daran halten, kontrollieren 
Marktüberwachungsbehörden. Die wichtigs-
ten rechtlichen Grundlagen für ihre Überwa-
chungstätigkeit stellen die Europäische Ver-
ordnung Nr. 765/2008 und das in Deutsch-
land geltende Geräte- und Produktsicher-
heitsgesetz (GPSG) dar. Aufgrund der födera-
len Struktur in Deutschland liegt der Vollzug 
dieses Gesetzes in der Verantwortung der 
Länder. Das bundesweit geltende Gesetz ist 
möglichst einheitlich in 16 Ländern anzu-
wenden, obwohl die Verwaltung in jedem 
Land anders strukturiert ist. Die Umsetzung 
des Gesetzes erfordert folglich ein hohes 
Maß an Koordinierung, da der Verkauf von 
Produkten bekanntlich über Ländergrenzen 
hinweg erfolgt. Insbesondere betrifft das die 
Maßstäbe, die die Marktüberwachungsbe-
hörden der Länder an die Beurteilung der 
Sicherheit eines Produkts anlegen. Ebenso 
müssen den im Einzelfall erforderlichen 
Maßnahmen bundesweit gleiche Maßstäbe 
zugrunde liegen. Dies gebietet sowohl die 
Verpflichtung zur Wettbewerbsneutralität als 
auch der länderübergreifend vereinheitlichte 
Verbraucherschutz. 

Um eine solche Harmonisierung des Voll-
zugs in der Bundesrepublik Deutschland zu 
erreichen, wurde im Jahr 2001 der Arbeits-
ausschuss Marktüberwachung (AAMÜ) im 
Bereich des GPSG ins Leben gerufen. Mit 
dem seit 2004 geltenden Gesetz wurden die 
Länder auch gesetzlich zur Koordinierung der 
Marktüberwachung verpflichtet. Im AAMÜ 

regeln die Länder die Zusammenarbeit ihrer 
Marktüberwachungsbehörden untereinander, 
entwickeln einheitliche Bewertungsmaßstäbe 
für die Sicherheitsbeurteilung von Produkten, 
stimmen möglichst wirksame und einheitli-
che Maßnahmen zur Durchsetzung des 
Rechtsrahmens für den freien Warenverkehr 
ab und verständigen sich auf entsprechende 
Marktüberwachungskonzepte bzw. Markt-
überwachungsprogramme und länderüber-
greifende Marktüberwachungsaktionen. Häu-
fig werden konkrete Vorkommnisse oder Ein-
zelfälle besprochen, deren Behandlung zwi-
schen den Ländern abgestimmt werden 
muss. Eine wichtige Aufgabe des AAMÜ ist 
auch die Zusammenarbeit mit der Industrie, 
den Inverkehrbringern und Verbänden. Be-
sonders wichtig sind die Kooperation und die 
Abstimmung von Vollzugsfragen mit den 
Zollbehörden. Je effektiver dieses Zusam-
menwirken funktioniert, umso leichter kön-
nen unsichere Produkte bereits an den EU-
Außengrenzen identifiziert und der Vertrieb 
in der EU verhindert werden. 

Im AAMÜ sind die stimmberechtigten Mit-
glieder die Vertreter der für das GPSG zu-
ständigen obersten Landesbehörden der 16 
Bundesländer. Daneben hat der Ausschuss 
weitere nichtstimmberechtigte Teilnehmer 
und ständige Gäste, u. a. die vom Bundesrat 
benannten Richtlinienvertreter, der Leiter der 
Zentralstelle der Länder für Sicherheitstech-
nik, Vertreter von Bundesministerien, die 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Ar-
beitsmedizin sowie Vertreter der Zollbehör-
den. 
Vorsitz- und Geschäftsführung des AAMÜ, 
die zwar eine gewisse Anerkennung, aber vor 
allem Arbeit bedeuten, wechseln in einem 
Turnus von drei Jahren. Nach Hamburg, Nie-
dersachsen und Bayern hat seit dem 1. Januar 
2010 bis zum 31. Dezember 2012 Thüringen 
als erstes der neuen Bundesländer den Vor-
sitz des Arbeitsausschusses Marktüberwa-
chung inne und gewährleistet die Geschäfts-
führung. Dies ist für ein kleines Land, insbe-
sondere vor dem Hintergrund knapper Per-
sonalkapazitäten und leerer öffentlicher Kas-
sen, eine enorme Anstrengung. Neben Orga-
nisation und Durchführung von zwei regulä-
ren zweitägigen Sitzungen im Jahr sind vor 
allem inhaltliche Schwerpunkte zur Markt-
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überwachung im Bereich des technischen 
Verbraucherschutzes zu setzen. Thüringen 
stellt nicht nur für die anderen Länder An-
sprechpartner und Knotenpunkt dar, sondern 
auch für den Bund, die Industrie und Ver-
bände. Damit wird nicht nur ein wesentlicher 
Beitrag für die Stärkung der Marktüberwa-
chung, sondern auch für die Reputation Thü-
ringens in Deutschland geleistet. 

3.2 Ausgewählte Schwer-
punktaktionen 

3.2.1 Schleifkörper für handgeführte Ma-
schinen 

Anlass 

Eine Geschwindigkeit von über 280 km/h 
stellt für Rennfahrer eine spannende Arbeits-
geschwindigkeit dar. Für ambitionierte 
Heimwerker ist sie Standard, sobald eine 
handelsübliche Handschleifmaschine mit 
entsprechenden Schleifmitteln eingesetzt 
wird. Dass solche Geschwindigkeiten ein 
hohes Risiko in sich bergen, belegt eine Son-
derstatistik des ehemaligen Hauptverbandes 
der Berufsgenossenschaften. Danach ereig-
neten sich in Deutschland in einem Jahr 
13 000 meldepflichtige Unfälle von Arbeit-
nehmern, also Unfälle mit mehr als drei Ta-
gen Arbeitsunfähigkeit, allein bei Arbeiten mit 
Handschleifmaschinen. Das entsprach einem 
Drittel aller Unfälle mit Handmaschinen. Da 
diese Maschinenart auch im privaten Bereich 
breiten Einsatz findet, liegt die Vermutung 
nahe, dass ebenfalls eine hohe Zahl von Un-
fällen beim Heimwerken mit solchen Ma-
schinen verursacht wird (eine Erfassung sol-
cher Unfälle im privaten Bereich findet in 
Deutschland nicht statt). Die hohe Unfallhäu-
figkeit wurde zum Anlass genommen, im 
Rahmen der Marktüberwachung tätig zu wer-
den und eine gezielte Kontrolle von Schleif-
körpern zu initiieren. 

Durchführung 

Als Ziel des Projekts wurde die Überprüfung 
der Einhaltung der Sicherheit von Schleifkör-
pern für handgeführte Schleifmaschinen fest-
gelegt, um unsichere Produkte vom Markt zu 
nehmen und dadurch den Schutz der Ver-
braucher in Thüringen weiter zu stärken. Die 
Rechtsgrundlagen für diese Überprüfungen 
bilden das Geräte- und Produktsicherheitsge-
setz (GPSG) sowie als anerkannte Technische 

Regeln die DIN EN 12413 (Sicherheitsanfor-
derungen für Schleifkörper aus gebundenem 
Schleifmittel), DIN EN 13236 (Sicherheitsan-
forderungen für Schleifwerkzeuge mit Dia-
mant oder Bornitrit) und DIN ISO 13942 
(Schleifkörper aus gebundenem Schleifmittel 
- Grenzabmaße und Lauftoleranzen). 
In Vorbereitung der Aktion wurden die ein-
schlägigen Normen beschafft, eine Checkliste 
erarbeitet sowie die Prüfmöglichkeiten ermit-
telt und ein Prüfdorn angefertigt. 
Wegen der hohen Geschwindigkeiten wird 
der Werkzeugaufnahme eine besondere Be-
deutung beigemessen. Im Falle der Schleif-
mittel wird diese durch die Passgenauigkeit 
der Bohrungen entscheidend beeinflusst. Der 
Toleranzbereich ist in der Norm DIN ISO 
13942 mit 16/100 mm festgelegt. Wird dieser 
Bereich über- bzw. unterschritten, kann es 
zur Vorschädigung der Schleifscheibe durch 
Anrisse beim Aufspannen oder zu Schwin-
gungen aufgrund schlechten Rundlaufs 
kommen. Beides kann ein vorzeitiges Bersten 
des Schleifmittels hervorrufen und stellt da-
mit ein hohes  Verletzungsrisiko dar. 
Wegen der Wichtigkeit der Passgenauigkeit 
wurde für den verbreiteten Aufnahmedurch-
messer von 22,23 mm ein Prüfdorn mit ent-
sprechenden Grenzabmaßen angefertigt. Für 
die anderen Aufnahmedurchmesser wurde 
die Prüfung mittels Messschieber entspre-
chend der Norm durchgeführt. 
Zu Beginn der Überprüfungen im Handel 
wurde schnell klar, dass es ein sehr vielfälti-
ges Angebot an verschiedenen Arten von 
Schleifkörpern gibt: gerade, gekröpfte, kunst-
harzgebundene sowie diamantbesetzte 
Trenn-, Schrupp- und Topfscheiben verschie-
denster Marken und Typen. 
Nach ersten Überprüfungen bei Händlern 
zeichnete sich ab, dass abgelaufene Befris-
tungen zur Verwendbarkeit von kunstharzge-
bundenen Schleifscheiben für Handmaschi-
nen einen Schwerpunkt der vorgefundenen 
Mängel bildeten. Durch Feuchtigkeit verrin-
gert sich bei den kunstharzgebundenen Pro-
dukten die Bindungsfestigkeit und somit die 
Sicherheit gegen Bersten. Diese Produkte 
sind ab Herstellungsdatum maximal drei 
Jahre lagerfähig und deshalb mit einem Ver-
fallsdatum zu kennzeichnen. Bei lange über-
lagerten Schleifscheiben wird die Alterung 
bereits optisch durch sich ablösende Etiket-
ten sowie sich auflösende Ränder deutlich 
sichtbar. 
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Diese begrenzte Lagerfähigkeit war im Han-
del nahezu unbekannt. Aus diesem Grund 
und wegen der Vielzahl überlagerter Produkte 
wurde der Fokus auf die Überprüfung der 
Verfallsdaten gelegt. 
Das Geräte- und Produktsicherheitsgesetz 
verbietet den Verkauf unsicherer Verbrau-
cherprodukte. Im Rahmen der Schwerpunkt-
kontrolle wurden insgesamt 21 Handelsein-
richtungen kontrolliert, darunter kleinste Ei-
senwarenhandlungen, Baumärkte und Anbie-
ter für den professionellen Bedarf. Dabei 
wurden dem Warensortiment 40 kunstharz-
gebundene Schleifmittel verschiedenen Typs 
und verschiedener Anbieter entnommen: 34 
Trennscheiben für Stein bzw. Metalle, fünf 
Schruppscheiben für Metall und eine Topf-
scheibe für die Metallbearbeitung. 

Ergebnisse 

Aus neun Handelseinrichtungen wurden ins-
gesamt 14 verschiedene Schleifscheiben so-
wie die Topfscheibe aufgrund der Überschrei-
tung der Lagerhöchstdauer bemängelt. 
Die Zeitspanne der Überlagerung betrug teil-
weise mehrere Jahre - vier bis fünf Jahre über 
die Verwendbarkeit hinaus gelagerte Schleif-
mittel waren keine Seltenheit. Wenige Ange-
bote waren noch in DM ausgepreist (bis 
2001). Spitzenreiter war eine mindestens 20 
Jahre alte Schruppscheibe, die noch nach und 
mit TGL-Standard (die in der DDR bis 1990 
geltende Entsprechung zu DIN-Normen) 
gekennzeichnet war. 

 

Abbildung 14: Schleifscheibe mit Verfallsdatum 
von 2001 

Im Vergleich zur Überschreitung der 
Verwendbarkeitsdauer sind die formalen 
Mängel marginal. Bei der Kontrolle von 26 
verkaufsfähigen Schleifmitteln zeigten drei 

formale Mängel bezüglich der Kennzeich-
nung. Die Kennzeichnung sieht u. a. die An-
gabe der Werkstoffbezeichnung (Art, Korn-
größe, Härtegrad, Bindung, Verstärkung) des 
Schleifmittels und die Erklärung der Konfor-
mität (Übereinstimmung mit den Anforde-
rungen des GPSG) vor. 
In zwei Fällen war die Werkstoffbezeichnung 
nicht korrekt. Eine Schleifscheibe war mit der 
CE-Kennzeichnung versehen, welche für diese 
Werkzeuge nicht vorgesehen und nicht er-
laubt ist. Bei den Schleifscheiben mit abge-
laufener Verwendbarkeit wiesen 71 % formale 
Mängel auf. Dies wurde jedoch nicht weiter 
bewertet, da die Produkte ohnehin vom Markt 
entfernt werden mussten. 
Alle geprüften Schleifscheiben erfüllten die 
Toleranzbedingungen für die Maße der Auf-
nahmebohrung. Eine angebotene Schleif-
scheibe war durch unsachgemäße Handha-
bung im Handel bereits defekt und wies ei-
nen Anriss auf. 

Eingeleitete Maßnahmen 

Die neun betroffenen Händler wurden durch 
den Kontrollbeauftragten vor Ort über die 
Rechtslage informiert und aufgeklärt sowie 
aufgefordert, die überlagerten Produkte aus 
dem Verkauf zu nehmen und das gesamte 
Warenangebot (Lagerbestände) auf Überlage-
rungen zu prüfen. Zusätzlich wurde den 
Händlern über die Kontrolle und die einver-
nehmlich festgelegten Maßnahmen ein An-
schreiben mit Terminierung der Bestätigung 
der Entnahme der bemängelten Schleifschei-
ben zugestellt. Dies beinhaltet die schriftliche 
Bestätigung des Vollzugs durch die Händler. 
Den vorgeschlagenen Maßnahmen, hier Ver-
kaufsstopp für die überlagerten Schleifschei-
ben und Sortimentskontrolle, wurde seitens 
des Handels freiwillig nachgekommen, um 
einer kostenpflichtigen Anordnung nach 
GPSG zu entgehen. Die Gesamtzahl der über-
lagerten und daher vom Markt zu entfernen-
den Schleifmittel betrug 134. 
Bei den formalen Fehlern erfolgte eine Ein-
tragung in das behördliche Informationssys-
tem ICSMS und damit eine Übergabe an die 
Marktüberwachungsbehörde am Sitz des 
Herstellers bzw. Importeurs zur weiteren 
Veranlassung wie Kontrolle, Beratung und 
Veranlassung einer Korrektur. 

Fazit und Ausblick 

Vorrangig wurde bei dieser Schwerpunktakti-
on der Thüringer Einzelhandel auf seine 
Pflichten aus dem GPSG bezüglich sicherer 
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Verbraucherprodukte überprüft. Die hohe 
Mängelquote war überraschend. Im Non-
Food-Bereich gibt es ausgesprochen wenig 
Produkte mit begrenzter Lagerfähigkeit. Aus 
diesem Grund sind über die damit verbunde-
nen Verpflichtungen und Konsequenzen 
kaum Kenntnisse im Handel vorhanden. 
Während der Schwerpunktaktion wurde fest-
gestellt, dass in nur zwei Märkten die Sorti-
mentsverantwortlichen Kenntnis über eine 
Lagerhöchstdauer von bestimmten techni-
schen Produkten hatten. 
Als Schlussfolgerungen aus der Schwer-
punktaktion werden abgeleitet: 

 Wegen der hohen Mängelquote von 
45 % (37 % durch Überschreitung der 
Lagerfrist) und dem sehr breiten Wa-
renangebot bleiben diese Produkte wei-
terhin im Fokus des technischen Ver-
braucherschutzes in Thüringen. 

 Die Erarbeitung eines Merkblatts für 
den Handel soll die Sachkenntnis über 
die einschlägigen Vorschriften verbes-
sern. 

 Für Anwender und Verbraucher wird 
eine Informationsschrift über zu beach-
tende Sicherheitsregeln und -
ausrüstungen (Augen-, Gehörschutz, 
geeignete Kleidung) bei der Arbeit mit 
Handschleifmaschinen herausgegeben. 
Dabei soll ausdrücklich darauf hinge-
wiesen werden, dass auch Heimwerker 
auf das Verfallsdatum der verwendeten 
Schleifscheiben achten müssen. 

3.2.2 Schutzhandschuhe ² manchmal 
auch ein Risiko für Haut und Hand 

Anlass 

Schutzhandschuhe werden heute in den 
meisten gewerblich tätigen Betrieben benö-
tigt und sind für bestimmte Arbeitsbereiche 
vorgeschrieben. Eine Schwerpunktaktion zur 
Sicherheit von Schutzhandschuhen wurde 
bereits im Jahr 2008 durchgeführt. Im Mittel-
punkt der Aktivitäten standen damals aus-
schließlich Schutzhandschuhe, die gegen 
mechanische Risiken schützen sollen. Zur 
Durchführung dieser Schwerpunktaktion 
wurde in zwölf Handelseinrichtungen das 
Warensortiment an derartigen Schutzhand-
schuhen kontrolliert. Insgesamt wurden acht-
zehn Handschuhtypen von dreizehn 
Inverkehrbringern überprüft. 
Neben zahlreichen formalen Mängeln wiesen 
siebzehn überprüfte Schutzhandschuhe 

sicherheitsrelevante Mängel auf. Alle Händler 
wurden über das Prüfergebnis unterrichtet 
und aufgefordert, geeignete Maßnahmen, 
z. B. Einstellung des Inverkehrbringens oder 
Rückführung der beanstandeten Produkte an 
die Lieferanten, einzuleiten. 
Parallel dazu erfolgte die Eingabe der Pro-
duktinformationen im Internet gestützten 
Informations- und Kommunikationssystem 
für die grenzüberschreitende Marktüberwa-
chung (ICSMS) und die Abgabe an die für die 
Inverkehrbringer zuständigen Marktüberwa-
chungsbehörden. Deren Aufgabe ist es, an 
der £Quelle¯, das heiùt von Herstellern und 
Importeuren geeignete und zeitnahe Maß-
nahmen zu fordern. Weitere Aufgaben der 
Marktüberwachungsbehörden sind hier ne-
ben der Beratung bei den jeweiligen 
Inverkehrbringern, die Durchführung von 
Stichprobenkontrollen, die Sichtung entspre-
chender Dokumentationen, wie EG-Kon-
formitätserklärungen und Baumusterprüfbe-
scheinigungen. 
Ob und inwieweit die verantwortlichen Wirt-
schaftsakteure zum Schutz des Verbrauchers 
reagiert und akzeptable Maßnahmen, wie 
z. B. die Korrektur der Leistungsstufen, einge-
leitet haben, sollte im Jahr 2010 im Zuge ei-
ner Nachkontrolle zu dieser Produktgruppe 
geprüft werden. Für die Nachkontrolle wur-
den ausschließlich die im Jahr 2008 bean-
standeten Schutzhandschuhe bzw. deren 
Nachfolgemodelle fokussiert. 

Durchführung 

Auf dem Markt waren von ursprünglich acht-
zehn Schutzhandschuhen noch neun Hand-
schuhtypen zu finden. Es wurde sowohl die 
Einhaltung formaler als auch sicherheitstech-
nischer Anforderungen überprüft. Die in der 
Geräteuntersuchungsstelle des TLAtV durch-
geführte formale Prüfung wurde als Sichtprü-
fung auf Grundlage der Verordnung über das 
Inverkehrbringen von persönlichen Schutz-
ausrüstungen (8. GPSGV) durchgeführt. 
Im Einzelnen wurde geprüft, ob die jeweiligen 
Prüfmuster mit folgenden Angaben gekenn-
zeichnet waren: 

 Name des Herstellers oder der Han-
delsname, 

 Handschuhname, Code, Artikelnum-
mer o. ä. für eine eindeutige Identifika-
tion, 

 Größenbezeichnung, 
 Piktogramm mit der Bezeichnung der 

Norm und den Leistungsstufen. 
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Des Weiteren wurde das Vorhandensein einer 
schriftlichen Verbraucherinformation kontrol-
liert, die u. a. Angaben zum Gebrauch und 
zur Reinigung, Erklärungen zu den Leis-
tungsstufen und die Benennung der Prüfstel-
le, die die Baumusterprüfung durchgeführt 
hat, enthalten muss. 
Die sicherheitstechnische Prüfung erfolgte im 
Sächsischen Textilforschungsinstitut e.V. 
(stfi). Im Zuge der externen Prüfung durch 
das Prüfinstitut sollte geklärt werden, ob die 
auf den jeweiligen Schutzhandschuhen auf-
gebrachten Kennzahlen für die Leistungsstu-
fen (Abrieb-, und Schnittfestigkeit sowie Wei-
terreiß- und Durchstichkraft) mit den tatsäch-
lich ermittelten Leistungsstufen überein-
stimmen. 
Die mechanischen Eigenschaften eines 
Handschuhs müssen durch das Piktogramm 
(Abbildung 15) für mechanische Risiken, dem 
vier Zahlen für die Leistungsstufen folgen, 
wiedergegeben werden (8. GPSGV i. V. m. 
DIN EN 388:2003). Schutzhandschuhe gegen 
mechanische Risiken müssen für mindestens 
eine der Eigenschaften (Abrieb-, Schnittfes-
tigkeit, Durchstich- oder Weiterreißkraft) die 
Leistungsstufe 1 erreichen. £0¯ bedeutet, 
dass der Handschuh die Mindestanforderun-
gen nicht erfüllt. Die besten Werte sind 4 
oder 5. 

 

Abbildung 15: Kennzeichnung von Schutzhand-
schuhen 

Ergebnisse 

Acht Schutzhandschuhe wiesen formale 
Mängel auf; lediglich ein Schutzhandschuh 
hat diesen Teil der Prüfung bestanden. Auch 
die sicherheitstechnische Prüfung hat nur ein 
Schutzhandschuh bestanden. Bei diesem 
stimmten die auf dem Schutzhandschuh 
ausgewiesenen Leistungsstufen mit den tat-
sächlich ermittelten überein. 
Ein Handschuh wies drei Mängel (fehlerhafte 
Angabe bei der Abrieb-, der Weiterreiß- und 
der Durchstichfestigkeit) auf, vier Handschu-
he hatten jeweils einen sicherheitstechni-
schen Mangel (drei davon bezüglich der Ab-
riebfestigkeit, einer hinsichtlich der 
Durchstichfestigkeit) und bei drei Handschu-
hen wurden jeweils zwei Mängel (zweimal 
Abrieb und Durchstich; einmal Abrieb und 
Weiterriss) ermittelt. Keine Beanstandungen 
gab es bei den Leistungsstufen bezüglich der 
Schnittfestigkeit, die angegebenen wurden 
immer erreicht. 

 

Abbildung 16: Übersicht der sicherheitsrelevanten Mängel bei Schutzhandschuhen 

Die größten Diskrepanzen wurden bei der 
Angabe der Festigkeit gegen Abrieb regis-
triert. Von neun Handschuhen wurden nach 
Herstellerangaben sieben mit der höchsten 

Widerstandsfähigkeit (LS 4) eingestuft. Von 
denen hat jedoch keiner diese Leistungsstufe 
erreicht. Nach den Prüfmodalitäten für die 
Abriebfestigkeit erreichten die getesteten 
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Materialien nur ein Viertel der angegebenen 
Qualität (2 000 statt 8 000 Prüfzyklen). Die 
Handschuhe, bei denen in der Abriebfestig-
keit eine niedrigere Leistungsstufe angegeben 
war (3 bzw. 2) erreichten diese auch. Bei drei 
überprüften Schutzhandschuhen mit Leis-
tungsangaben für die Durchstichfestigkeit 
wurde die Mindestanforderung nicht erfüllt. 
Es gab sowohl Schutzhandschuhe mit 
sicherheitstechnischen Mängeln als auch 
solche mit formalen Mängeln. Kein einziger 
Handschuh war mängelfrei. 
Es wurde wiederum festgestellt, dass die auf 
den jeweiligen Schutzhandschuhen aufge-
brachten Kennzahlen für die Leistungsstufen 
nicht mit den tatsächlich ermittelten Leis-
tungsstufen übereinstimmen. Durch die feh-
lerhaften Angaben wird dem Verbraucher eine 
höhere Sicherheit suggeriert, die letztendlich 
nicht gegeben ist. 
Alle Prüfberichte wurden in das Marktüber-
wachungsinformationssystem ICSMS einge-
stellt (Abbildung 16). 

Fazit 

Die Schwerpunktaktion unter dem Thema 
£Evaluierung der Ergebnisse der Aktion aus 
dem Jahr 2008 ² Erfolgskontrolle behördli-
chen Handelns¯ wurde erstmalig so umfang-
reich und mit hohem Aufwand gemäß dem 
Operationalisierungskonzept für die Markt-
überwachung durchgeführt. Die Überprüfung 
bestätigt die Ergebnisse der Schwerpunktak-
tion 2008. Die Resultate sind allerdings ent-
täuschend, da sich keine erkennbaren positi-
ven Veränderungen ergeben haben. 
Hersteller und Importeure haben offenbar auf 
die Prüfergebnisse der ersten Sonderaktion 
nicht bzw. nicht ausreichend reagiert - oder 
wurden die behördlichen Maßnahmen wo-
möglich nicht mit der erforderlichen Konse-
quenz durchgesetzt? 

3.2.3 Nachziehspielzeug und Puzzle aus 
Holz 

Anlass 

Durch Spielzeuge sollen Kinder mit Freude 
lernen. Viele Eltern, Großeltern und Verwand-
te wollen nur das Beste für den Nachwuchs. 
Das riesige Warenangebot des Handels stellt 
die Kunden damit vor schwierige Entschei-
dungen. Welches Spielzeug ist sicher? 
Immer häufiger gelangten in der Vergangen-
heit Spielzeuge ins Visier der Kontrolleure. 
Das zeigt die ständig steigende Zahl von 
Rückrufen, Warnungen, RAPEX- Meldungen 

und Produktprüfungen. Die Ergebnisse sind 
europaweit bedenklich (www.eu-info.de). Aus 
diesem Grund ist es erforderlich, Inver-
kehrbringer, Händler, Hersteller und auch die 
Verbraucher zu sensibilisieren. 
Im Rahmen einer Schwerpunktaktion sollten 
Nachziehspielzeuge und Puzzle aus Holz für 
Kinder unter drei Jahren genauer unter die 
Lupe genommen werden (Abbildungen 17 bis 
19). Die Kontrollen erstreckten sich auf Fach-
händler, Billigmärkte und Hersteller. Auch 
Internetrecherchen wurden durchgeführt. Im 
Aufsichtsgebiet wurden 20 Ziehspielzeuge 
und 16 Puzzle erworben und zum Zweck der 
Prüfung einbehalten. 

Die Entnahme der Proben setzte sich wie 
folgt zusammen: 

 Ziehspielzeuge Puzzle 
Billigmärkte 1 9 
Fachhandel 15 7 
Hersteller 2 - 
Internet 2 - 
 20 16 

 

Abbildung 17: Spielzeug aus einem £Fachmarkt¯ 
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Abbildung 18: Ziehspielzeug aus dem Internet-
versand 

Durchführung 

Die Geräteuntersuchungsstelle des TLAtV 
(GUS) prüfte die Spielzeuge auf Grundlage 

 des Geräte- und Produktsicherheitsge-
setzes (GPSG), 

 der Spielzeugrichtlinie (SpielzRL), 
Richtlinie 88/378/EWG bzw. Richtlinie 
2009/48/EG, 

 der 2. Verordnung zum Geräte- und 
Produktsicherheitsgesetz (2. GPSGV), 

 der DIN EN 71 Sicherheit von Spielzeug 
(Teile 1 bis 3), 

 der DIN Fachbericht 125: Klassifizie-
rung von Spielzeug-Leitlinien und 

 der Leitlinie 11 zur Anwendung der 
Richtlinie über die Sicherheit von Spiel-
zeug. 

im Wesentlichen auf ablösbare Kleinteile, 
Schnüre, Ecken und Kanten, teilweise auf 
Formaldehyd und Nickel sowie auf die erfor-
derliche Kennzeichnung der Produkte. 

 

Abbildung 19: Puzzle aus einem Billigmarkt 

Ergebnisse 

Die Auswertung der Prüfprotokolle der Gerä-
teuntersuchungsstelle ergab, dass von den 
20 Nachziehspielzeugen 

 fünf keine Mängel, 

 sechs Spielzeuge formale Beanstan-
dungen und 

 neun Ziehspielzeuge sicherheitstechni-
sche Mängel 

aufwiesen. 

Bei den Puzzles stellte sich ein etwas anderes 
Bild dar. Von den 16 Proben hatten 

 drei keine Mängel, 

 zehn Spielzeuge formale Beanstandun-
gen und 

 drei Puzzles sicherheitstechnische 
Mängel. 

Für die sicherheitstechnisch mangelhaften 
Produkte wurde die Risikobeurteilung im 
Team nach der RAPEX-Leitlinie, gemäß Arti-
kel 11 der Richtlinie 2001/95/EG über die 
allgemeine Produktsicherheit, erstellt. Da-
nach erfolgte die Einstufung in die Risiko-
gruppe und die weitere Vorgehensweise im 
Vollzug wurde festgelegt. 
Nach Vorliegen der Ergebnisse wurden diese 
in das System ICSMS eingetragen. Ein Spiel-
zeug (Holzzug, Abbildung 20) wurde als ge-
fährliches Produkt eingestuft und im Rahmen 
des RAPEX-Verfahrens an alle teilnehmenden 
europäischen Mitgliedsstaaten zur £Fahn-
dung¯ ausgeschrieben. 

 

Abbildung 20: Holzzug aus einem Spielzeugfach-
markt 

Da noch etliche Rückmeldungen zu erwarten 
sind, kann kein endgültiges Ergebnis be-
kanntgeben werden. Die Ergebnisse der fort-
gesetzten Schwerpunktaktion können dem 
Verbraucherschutzbericht 2011 entnommen 
werden. 

Fazit und Ausblick 

Neben den insgesamt 16 festgestellten for-
malen Mängeln haben zwölf Spielzeuge die 
sicherheitstechnische Prüfung nicht bestan-
den. Interessant war, dass für alle Handelsbe-
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reiche (Billigmärkte, Fachhandel, Hersteller, 
Internethandel) sicherheitstechnische Bean-
standungen ermittelt wurden. 
Im Verlauf der Auswertung waren bei den 
Ziehspielzeugen und Puzzles die ablösbaren 
Kleinteile, welche in den Prüfzylinder einge-
legt werden konnten, auffällig. Kinder, die mit 
den Teilen spielen und in den Mund nehmen, 
könnten daran ersticken. Bei zwei Ziehspiel-
zeugen waren die Schnüre zu lang und mit 
Griffhilfen versehen. Spielen Kinder mit sol-
chen Produkten, besteht eine nicht zu unter-
schätzende Strangulationsgefahr. Außerdem 
ergab die Prüfung an zwei weiteren Zieh-
spielzeugen, dass die erforderliche Schnurdi-
cke nicht eingehalten war. 
Um ein aussagekräftiges Ergebnis über die 
Sicherheit der Spielzeuge zu erhalten, wurden 
einige Ziehspielzeuge auf die Einhaltung der 
Grenzwerte von Formaldehyd und Nickel 
sowie alle Puzzle auf Formaldehyd geprüft. 
Dabei wurden jedoch keine Auffälligkeiten 
festgestellt. Weiterhin sind die jeweiligen 
Puzzles der Einweichprüfung unterzogen 
worden. Auch hier waren keine Mängel zu 
verzeichnen. 
Das Ergebnis der Schwerpunktaktion zeigt, 
dass bei jedem zweiten Ziehspielzeug und 
jedem fünften Puzzle sicherheitstechnische 
Beanstandungen nachgewiesen werden konn-
ten. In Konsequenz des unbefriedigenden 
Ergebnisses wurden den betroffenen Händ-
lern im Rahmen von Revisionsschreiben für 
neun Ziehspielzeuge und zwei Puzzles Ver-
kaufsverbote erteilt. Ein Großteil der Händler 
nahm in eigener Initiative die Waren aus dem 
Verkauf. 
Um die Nachhaltigkeit der Maßnahmen zu 
überprüfen, finden im Jahr 2011 Nachkontrol-
len im Handel statt. 

3.2.4 Spielzeugkerzenhalter mit Kerzen 

Anlass 

Zu einer Kindergeburtstagsfeier wurde der 
Kaffeetisch u. a. mit vier Kerzenhaltern in 
Flugzeugform einschließlich Kerzen dekoriert 
(Abbildung 21). Die Kerzen wurden angezün-
det. Während der Unterhaltung der Gäste gab 
es einen lauten Knall - ein Luftballon war ge-
platzt. Plötzlich brannte der Tisch. Zwei der 
Flugzeug-Kerzenhalter waren vollkommen ge-
schmolzen, zwei andere angeschmolzen. Der 
Brand war rechtzeitig bemerkt und sofort 
gelöscht worden. Aber zwei der Kerzenhalter 
hatten sich bereits in die Tischplatte einge-
brannt. Die Kerzen brannten nicht unbeauf-

sichtigt ab, die Gäste saßen um den Tisch, 
auf dem keine Tischdecke lag. Keiner der 
Gäste hätte vermutet, dass sich die Kerzen-
halter in Spielzeugform entzünden könnten. 
Sie bestanden aus Kunststoff und eine Ge-
fährdung wurde schon deshalb nicht erwar-
tet, da es sich um Kerzenhalter für Kinder 
handelte und diese nach allgemeiner Ver-
braucherauffassung sicherer sein müssten als 
herkömmliche Kerzenhalter. 

 

Abbildung 21: Neue Spielzeugkerzenhalter 

 

Abbildung 22: Entzündung des Kerzenhalters 
nach Abbrennen der Kerze 

Gefahren und Mängel 

Die bedenklichen Kerzen verlöschen nach 
Abbrand nicht gefahrlos von selbst 
(Abbildung 22). Vielmehr wird der Kunst-
stoffhalter entzündet Dieser brennt selbsttä-
tig, am Ende mit fast unsichtbarer Flamme, 
weiter Es besteht die Gefahr, dass sich die 
Flamme auf das darunterliegende Material 
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ausbreitet. Dieses Material muss nicht zwin-
gend ein (relativ schwer entflammbarer) Ku-
chen sein (Abbildung 23). Zudem besteht 
Verbrennungsgefahr an flüssigen heißen 
Kunststoffresten. 

Durchführung 

Es wurden mehrere gleichartige Produkte des 
gleichen Herstellers geprüft. Weitere Spiel-
zeug-Kerzenhalter waren als Raupe oder Ei-
senbahn im Handel erhältlich. 

Die Prüfung erfolgte auf Grundlage des Gerä-
te- und Produktsicherheitsgesetzes, der 
Spielzeugrichtlinie 88/378/EWG und der 2. 
GPSGV unter Anwendung der folgenden 
Normen: 

 DIN EN 71-1 Sicherheit von Spielzeug - 
Mechanische und physikalische Eigen-
schaften 

 DIN EN 71-2 Sicherheit von Spielzeug - 
Entflammbarkeit 

 DIN EN 15493 Kerzen - Spezifikation 
für die Feuersicherheit 

 DIN EN 15494 Kerzen - Produktsicher-
heitskennzeichnung 

Ergebnisse 

Die Kerzen brennen rasch ab und tropfen 
stark. Löscht man die Kerze nicht wie ange-
geben, wenn die Kerze die Länge von einem 
Zentimeter unterschreitet, so brennt sie bis 
an den Kunststoff und dieser schmilzt oder 
fängt sogar an zu brennen (Abbildung 23). 

Vier von sechs Kerzenhaltern bestanden die 
Prüfung der Standsicherheit nicht. Die Kerzen 
können außerdem mit Lebensmitteln ver-
wechselt werden, es besteht also die Gefahr 
des Verschluckens und Erstickens. Ebenso 
wurden Mängel bei der Produktsicherheits-
kennzeichnung festgestellt. 

 

Abbildung 23: Schadensbild nach dem Brand 

Eingeleitete Maßnahmen 

Das Produkt wurde als Hinweis und Warnung 
für andere Marktüberwachungsbehörden 
sowie Verbraucher in das EU-weite System 
ICSMS eingestellt. Der weitere Verkauf wurde 
untersagt. 

Fazit und Ausblick 

Als besonders kritisch ist zu betrachten, dass 
es sich bei den Kerzenhaltern um Spielzeug 
handelt, das direkt auf brennbaren Unter-
grund gestellt werden kann. Die Brandgefahr 
ist hier potentiell beeinflusst vom Material 
der Aufstellfläche und der Umgebung (Pa-
pier, Stoff usw.). Der Hinweis £Kerzen vor 
dem vollständigen Abrennen lĐschen¯ ist 
nicht hinreichend, da dies abhängig von der 
subjektiven Wahrnehmung des Verbrauchers 
ist und bei der nicht auszuschließenden 
Brandgefährdung mit möglichen Verletzungs-
folgen für Kinder und Erwachsene keine an-
gemessene Sicherheit gewährleistet. 
Der Hersteller nahm das Produkt unmittelbar 
nach dem Schadensfall aus seinem Angebot. 

3.2.5 Überprüfung tragbarer Feuerlö-
scher nach RL 97/23/EG 

Anlass 

Tragbare Feuerlöscher sind als £ Kleinlösch-
gerätē  (mit einem Gesamtgewicht von max. 
20 kg) zum Löschen von Klein- bzw. Entste-
hungsbränden konzipiert. 

Da Brände quasi überall dort entstehen kön-
nen, wo brennbare Stoffe existieren bzw. mit 
ihnen umgegangen wird, spielen Feuerlö-
scher in vielen Bereichen des täglichen Le-
bens eine meist unbeachtete, aber dennoch 
wichtige Rolle. So muss der Nutzer im Ernst-
fall auf eine sichere und effektive Funktion 
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des zum Einsatz kommenden Feuerlöschers 
vertrauen dürfen. 

Der Notwendigkeit des sicheren Betriebes 
Rechnung tragend (Feuerlöscher sind bzw. 
werden bei Inbetriebnahme druckbeauf-
schlagt und gelten daher als Druckgeräte), 
verständigte sich die Arbeitsgruppe der Euro-
pþischen Mitgliedsstaaten zur £Administrati-
ven Kooperation¯ im Bereich der Druckgerä-
terichtlinie (PED-ADCO-Group). In ihrer 
Herbstsitzung im Oktober 2009 wurde für 
2010 eine Aktion zur Kontrolle des richtli-
nienkonformen Inverkehrbringens von trag-
baren Feuerlöschern angeregt. Auf europäi-
scher Ebene erwogen neben Deutschland 
auch Österreich, Luxemburg, Rumänien, 
Schweden und die Schweiz eine Beteiligung 
an der Aktion. 
Nach entsprechender Berichterstattung des 
zuständigen Richtlinienvertreters auf der 19. 
Sitzung des Arbeitsausschusses Marktüber-
wachung (AAMÜ) im November 2009 erklär-
ten sich auf nationaler Ebene neben Thürin-
gen die Länder Brandenburg, Sachsen und 
Hamburg zur Teilnahme bereit. 

Durchführung 

Um ein einheitliches und auswertbares Vor-
gehen zu gewährleisten, wurde zunächst in 
Abstimmung mit den interessierten Mitglied-
staaten eine entsprechende Checkliste entwi-
ckelt. Die darin enthaltenen Prüfaspekte be-
fassten sich schwerpunktmäßig mit der dem 
Produkt beizufügenden Dokumentation so-
wie der durch die Druckgeräterichtlinie vor-
gegebenen Kennzeichnung. Darüber hinaus 
sollte aber auch eine äußere Begutachtung 
der Feuerlöscher hinsichtlich offensichtlicher 
Mängel erfolgen. National verständigte man 
sich darauf, eine länderspezifische Festle-
gung von Kontrollschwerpunkten, insbeson-
dere hinsichtlich entsprechender Hersteller- 
bzw. Vertriebsstandorte vorzunehmen. Hin-
tergrund war die Tatsache, dass viele Han-
delsunternehmen bundesweit eine Produkt-
palette anbieten, so dass Mehrfachkontrollen 
in verschiedenen Filialen diverser Anbieter 
vermieden werden sollten. Die beteiligten 
Länder wurden daher zunächst gebeten, die 
von ihnen im Rahmen der gemeinsamen 
Aktion vorzugsweise zu überprüfenden Han-
delsketten bzw. Hersteller zu benennen, wo-
bei vorrangig im Discountbereich angebotene 
Produkte im Mittelpunkt stehen sollten. Über 
den daraufhin vorgenommenen Abgleich 

konnten letztlich Verantwortlichkeiten bezüg-
lich der zu kontrollierenden Handelsunter-
nehmen bzw. Hersteller festgelegt werden. 
Für Thüringen standen zwei Baumarkt- und 
drei Discountketten im Fokus der Überprü-
fung. 

Der Startschuss der Aktion erfolgte am 
8. März 2010, das Ende war für den 30. Juli 
2010 vorgesehen. In diesem Zeitraum erfolg-
ten überwiegend Begehungen von diversen 
Baumärkten in Erfurt, Mühlhausen und Bad 
Frankenhausen. Die dort angebotenen Feuer-
löscher (meist Pulverlöscher) wurden anhand 
der eingangs erwähnten Checkliste überprüft. 
Da im Betrachtungszeitraum lediglich in ei-
nem der drei durch Thüringen zur Überwa-
chung vorgesehenen Discounter Feuerlö-
scher zum Verkauf angeboten wurden, muss-
te sich die Kontrolle in diesem Segment auf 
einen Hersteller beschränken. 

In Ergänzung zum bereis beschriebenen 
Prüfumfang entschied sich Thüringen - an-
ders als die beteiligten Länder - dafür, eine 
gewisse Anzahl von Feuerlöschern einer tiefer 
gehenden Prüfung u. a. hinsichtlich Werk-
stoffeinsatz bzw. Konstruktionsmerkmalen zu 
unterziehen. Hierfür wurden 

 vier 6-Kilogramm-Pulverlöscher, 

 acht 1-Kilogramm-Pulverlöscher sowie 

 zwei 6-Liter-Schaumlöscher 

erworben und in Kooperation mit dem Werk-
stoffprüflabor des TÜV Thüringen geprüft. 
Eine weitere Möglichkeit zur Betrachtung des 
Produktsegments bot sich bei der  in Leipzig 
stattfindenden Branchenmesse £Interschutz¯. 
Hier konnte in Kooperation mit den Kollegen 
aus Brandenburg und Sachsen im Rahmen 
einer Messekommission eine Anzahl auslän-
discher Hersteller kontrolliert werden. 

Ergebnisse/Auswertung/Maßnahmen 

Die Zusammenfassung der Ergebnisse der 
Länderaktion erfolgte anhand einer im Vor-
feld erarbeiteten und den beteiligten Behör-
den zur Verfügung gestellten Excel-Tabelle. 
Bei der zwischen den beteiligten Ländern 
abgestimmten Aktion wurden insgesamt 56 
Feuerlöscher überprüft. Darunter waren 73 % 
Pulverlöscher, 20 % Schaumlöscher sowie 
jeweils zwei Wasser- bzw. CO2-Löscher. 
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Abbildung 24: Überprüfte Feuerlöscher pro Land 

Bei der Prüfung fielen hauptsächlich drei 
Mängel auf: Zum einen lag bei knapp zwei 
Drittel der Feuerlöscher keine Konformitäts-
erklärung vor. Dies ist aktuell zwar noch nicht 
gesetzlich gefordert, wird aber vom entspre-
chenden Arbeitsausschuss der EU-Kommis-
sion empfohlen. Schließlich ist die Konformi-
tätserklärung neben der CE-Kennzeichnung 
der Nachweis darüber, dass die in den ein-
schlägigen Richtlinien angeführten Vorgaben 
beachtet und eingehalten werden. Sie stellt 
insofern die für eine Bewertung im Rahmen 
der Marktüberwachung wesentliche Grundla-
ge dar. 

Zum anderen fehlte bei gut einem Drittel der 
vorgefundenen Produkte die Betriebsanlei-
tung bzw. erfüllte diese nicht die Vorgaben 
der Druckgeräterichtlinie. Da jedoch der Käu-
fer bzw. Nutzer durch dieses Dokument über 
alle für einen sicheren Betrieb relevanten 
Belange informiert werden soll, kommt die-
sem Umstand besondere Bedeutung zu. 
Ein weiterer erwähnenswerter Aspekt ist die 
Tatsache, dass die nach Richtlinie vorgege-
benen Kennzeichnungsinhalte, z. B. hinsicht-
lich Volumen bzw. Druck nicht immer ange-
geben wurden. Auf den ersten Blick erscheint 
dies nicht unbedingt sicherheitsrelevant, er-
langt aber bei der Festlegung möglicher Prüf-
kriterien im Betrieb ggf. eine entsprechende 
Bedeutung. 

 

Abbildung 25: Geprüfte Feuerlöscher 

Ergänzende Betrachtung Thüringens: 

Im Rahmen der tiefer gehenden Begutach-
tung von 14 Feuerlöschern wurden die tat-
sächlichen Werkstoffkennwerte, die vorhan-
dene Wandstärke und - sofern zutreffend - die 
Schweißnähte geprüft. Hierbei wurden bezo-
gen auf den Materialeinsatz keine Auffällig-
keiten festgestellt, darüber hinaus war auch 
die jeweils erforderliche Mindestwandstärke 
vorhanden. 
Hervorzuheben ist dagegen, dass von sieben 
geschweißten Feuerlöschern drei die Prü-
fungsvorgaben nicht erfüllten, wobei diese 
letztlich zwei Herstellern zuzuordnen waren. 
In allen drei Fällen stellte die ordnungsgemä-
ße Ausführung der in Sickenform geschweiß-
ten Rundnaht das Problem dar. Die durchge-
führte Durchstrahlungsprüfung deckte neben 
Poren die unzureichende Druckschweißung 
auf. Um hier eine Quantifizierung des Fehlers 
vornehmen zu können, wurde ergänzend eine 
metallographische Untersuchung initiiert. 
Das Ergebnis des Makroschliffs ist Abbildung 
26 zu entnehmen. 
Nach Auswertung der Prüfungsergebnisse 
wurden die gemäß der Handlungsanleitung 
für die Marktüberwachung (LV 36) vorgege-
benen Schritte eingeleitet. Dementsprechend 
erfolgte zunächst eine Eingabe aller relevan-
ten Daten bzw. Ergebnisse in ICSMS und die 
Weiterleitung an die für die jeweiligen Inver-
kehrbringer zuständigen Behörden. 

Berlin-
Brandenburg  

14 Stück
Thüringen
24 Stück

Hamburg
6 Stück

Sachsen
12 Stück
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Abbildung 26: Makroschliff an einer Schweißnaht 

Bezogen auf die durch Schweißnahtfehler 
auffällig gewordenen Hersteller erfolgte im 
Nachgang eine Einbindung des zuständigen 
Richtlinienvertreters, da die entsprechenden 
Unternehmen ihren Sitz in Italien bzw. 
Tschechien haben und die dortigen Markt-
überwachungsbehörden nicht am ICSMS 
beteiligt sind. Während von tschechischer 
Seite zwischenzeitlich reagiert wurde, gestal-
tet sich die Kommunikation mit den italieni-
schen Behörden derzeit schwierig. 

Messekommission 

Während der eintägigen Begehung der Messe 
£Interschutz¯ konnten 14 Messestände mit 
Herstellern aus Bulgarien, China, Deutsch-
land, Frankreich, Griechenland, Italien und 
Polen besucht werden. Es war festzustellen, 
dass mehrere Hersteller (insbesondere chi-
nesische Firmen) keine aussagefähige Do-
kumentation vorlegen konnten. Da dies im 
Rahmen der Ausstellung der Produkte auf 
Messen nicht zwingend erforderlich ist, wur-
den die Vertreter entsprechend beraten und 
um die nachträgliche Zustellung der entspre-
chenden Unterlagen gebeten. 
Ein bulgarischer Hersteller reagierte darauf 
schnell und übermittelte eine einwandfreie 
Dokumentation. Dagegen gab es mit den 
chinesischen Firmen größere Schwierigkei-
ten. Einige Hersteller meldeten sich selbst 
auf Nachfrage nicht mehr, andere schickten 
unzureichende Unterlagen, wie z. B. Prospek-
te. Erst auf wiederholtes Mahnen und mehr-
maliges Erläutern der Sachlage wurden zwar 
Konformitätserklärungen übersandt, diese 
betrafen jedoch nur den Löschmittelbehälter 
und erfassten insofern nicht den eine Bau-
gruppe darstellenden Feuerlöscher als Gan-
zes. Auf erneute Rückfragen wurde dann 
nicht mehr reagiert. 

Fazit 

Selbst im unteren Preissegment angebotene 
Feuerlöscher erfüllen überwiegend die Vorga-
ben der einschlägigen Richtlinie. Sicherheits-

relevante Abweichungen wurden in drei von 
56 Fällen nachgewiesen. Die zuständigen 
Behörden wurden informiert und um Einlei-
tung entsprechender Maßnahmen gebeten.  

Das Fehlen der Konformitätserklärung dürfte 
sich mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Zu-
kunft nicht mehr als problematisch erweisen. 
Ein aktueller Entwurf der EU-Kommission zur 
Überarbeitung der Druckgeräterichtlinie sieht 
bereits die Pflicht zum Beifügen dieses Do-
kumentes vor. 

Hinsichtlich der Thematik £Betriebsanlei-
tung¯ bzw. £unzureichende Kennzeichnung 
relevanter Angaben¯ muss verstþrkt Aufklä-
rungsarbeit geleistet werden. Hierfür bieten 
sich z. B. die Erfahrungsaustauschkreise der 
benannten Stellen auf nationaler sowie euro-
päischer Ebene an. Der Richtlinienvertreter 
wird diesbezüglich aktiv werden. 

3.2.6 Überprüfung einer Lötmaschine 
beim Händler 

Anlass 

Im Jahr 2010 wurde aus Anlass einer sog. 
Kontrollmitteilung von einer Zollbehörde bei 
einem Händler eine Lötmaschine überprüft. 
Eine solche Kontrollmitteilung wird auf 
Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 
765/2008 durch die Zollbehörde erstellt und 
der zuständigen Marktüberwachungsbehör-
den übermittelt. 
In der Mitteilung hieß es: £Es besteht der 
Verdacht des Vorhandenseins einer Gefahr 
für den Verbraucher.̄ Die beanstandeten 
formalen Mängel waren u. a.: 

 Kennzeichnungsfehler, 
 falsche Angabe der Netzspannung, 

 keine Angabe für den Sicherungswech-
sel, 

 fehlender Warnhinweis für den vorhan-
denen Laser. 

Weil es sich bei der Lieferung um eine kleine 
Stückzahl (5) handelte, wurde die Weitergabe 
in Absprache mit dem Zoll an den Händler 
zur weiteren Überprüfung durch die zustän-
dige Marktüberwachungsbehörde gestattet. 

Maßnahmen beim Händler 

Im Rahmen von Beratungsgesprächen durch 
den TLAtV wurde mit dem Händler gemein-
sam nach einer Lösung der oben beschriebe-
nen Mängel gesucht. Bei den Gesprächen 
stellte sich heraus, dass der Händler das 
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Produkt direkt aus China als sogenannter 
£Direktimporteur̄  einführt. 
Da es sich um formale Mängel (Kennzeich-
nungen am Produkt) handelte, konnte der 
Händler selber Abhilfe schaffen. So wurden 
die falschen/fehlenden Kennzeichnungen 
geändert und ein Warnhinweis für den vor-
handen Laser am Produkt ange-
bracht(Abbildung 27 und Abbildung 28). 

 

Abbildung 27: Geänderte richtige Angabe der 
Sicherungsgröße 

 

Abbildung 28: Warnhinweis für Laser 

Somit entsprach nach Anbringen der richti-
gen Angaben am Gerät die Lötmaschine 
dann den geltenden europäischen Vorschrif-
ten für das Inverkehrbringen von Produkten 
und konnte somit für den Weiterverkauf 
durch die Marktüberwachungsbehörde frei-
gegeben werden. Die meldende Behörde 
beim Zoll wurde nach Abschluss der Maß-
nahmen unterrichtet. 

Ergebnisse 

Der Händler verfügte aufgrund des Direktim-
ports über gute Kontakte zum Hersteller in 
China. So konnte der Hersteller der Löt-
maschine die formalen Mängel (Kennzeich-
nung) nach den Vorgaben des Händlers än-
dern. Dies zeigte sich schon bei einer neuen 
Lieferung am Ende des Jahres 2010 
(Abbildung 29). 

Nachdem die Änderungen am Produkt vor-
genommen worden waren und diese in der 
Folgeproduktion Berücksichtigung fanden, 
kann ein positives Fazit gezogen werden. Von 
der Kenntnisnahme über ein nichtkonformes 
Produkt zur Änderung der Produktkenn-
zeichnung bis hin zur Freigabe zum Weiter-
verkauf vergingen nur wenige Tage. Dies war 
nur möglich aufgrund des gut funktionieren-
den Meldesystems (Zoll und Marktüberwa-

chungsbehörde) und der Einsicht des Händ-
lers, Änderungen am Produkt vorzunehmen. 
Es war in diesem Fall nicht notwendig, weite-
re behördliche Maßnahmen gegen den Händ-
ler einzuleiten. 

Fazit und Ausblick 

Das vorhandene Meldesystem für auffällige 
Produkte hat sich in der Praxis bewährt. Der 
Handel ist auf den freien Warenverkehr an-
gewiesen und zielt auf den Verkauf sicherer 
Produkte ab. Deshalb ist es auch in der Zu-
kunft notwendig, Überprüfungen an den 
Zollgrenzen sowie im Handel durchzuführen. 

 

Abbildung 29: Lötmaschine nach Änderungen 

3.3 Die Arbeit der Geräte-
untersuchungsstelle 

3.3.1 Prüfung von Pumpsprühflaschen 

Anlass 

Eine Verbraucherbeschwerde veranlasste den 
TLAtV, im Jahr 2010 eine Sonderaktion zur 
Überprüfung von Pumpsprühflaschen durch-
zuführen. In der Verbraucherbeschwerde 
wurde eine von Hand aufgepumpte, gebor-
stene Pumpsprühflasche angezeigt. 
Anforderungen an Pumpsprüher werden in 
der Druckgeräteverordnung (14. Verordnung 
zum Geräte- und Produktsicherheitsgesetz) 
geregelt, welche die europäische Druckgerä-
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terichtlinie 97/23/EG national umsetzt. Von 
besonderem Interesse sind hier die techni-
schen Anforderungen nach Artikel 3 Absatz 3 
der Richtlinie 97/23/EG, da die Sprüher auf 
Grund ihres geringen Gefährdungspotenzials 
unter den vereinfachten Bereich der soge-
nannten guten Ingenieurpraxis fallen. 
Zu den hauptsächlichen Einsatzgebieten von 
Pumpsprühflaschen zählen der Garten und 
der Haushalt. Hier werden neben Wasser 
auch Dünger, Fungizide oder Pestizide aus-
gebracht. Jedoch werden Pumpsprühflaschen 
auch gerne von Kindern fĖr ¯Wasserschlach-
ten¯ benutzt (Abbildung 30 und Abbildung 
31). 

 

Abbildung 30: Prüfmuster der ausgewählten 
Pumpsprühflaschen 

Durchführung 

Die Untersuchungen legten den Schwerpunkt 
auf die Bestimmung des maximalen, mit der 
Handpumpe erreichbaren Behälterdrucks 
sowie auf den Berstdruck, um das Gefähr-
dungsrisiko abschätzen zu können. Außer-
dem wurden die formalen Anforderungen 
überprüft. 
Sechs verschiedene Typen von Pumpsprüh-
flaschen ohne Sicherheitsventil wurden ge-
prüft. Das Fassungsvermögen der einzelnen 
Prüfobjekte variierte von 1 über 1,5 bis zu 2 
Liter. 

 

Abbildung 31: Funktionsgruppe einer Pump-
sprühflasche 

Ergebnisse 

Positiv war das Ergebnis der sicherheitstech-
nischen Überprüfungen. Bei keinem der Prüf-
linge konnte mittels der Handpumpe ein 
gefährlicher Druck erzeugt werden. Der 
Berstdruck lag immer über dem maximal von 
Hand erreichbarem Druck. Formale Mängel 
wiesen zwei Produkte auf. 
Unter den geprüften Pumpsprühflaschen 
befand sich auch das Nachfolgemodell der 
mit der Verbraucherbeschwerde angezeigten 
Sprühflasche. Hier zeigte sich, dass die 
Wandstärke erhöht wurde und so keine Bean-
standungen festzustellen waren. 

3.3.2 Kooperation mit dem Gewerbeauf-
sichtsamt Coburg 

Anlass 

Der Umgang mit Gasgeräten erfordert vom 
Verbraucher ein hohes Maß an Aufmerksam-
keit. Immer wieder kommt es hierbei zu Un-
fällen mit teils gravierenden Folgen, wie z. B. 
2010 in Erfurt, als ein komplettes Wohnhaus 
infolge unsachgemäßen Umgangs mit einem 
Gasgerät zerstört wurde. 
Im Gegensatz zu den klassischen Gasgerä-
ten, wie Terrassenheizstrahlern oder Gas-
grills, fallen Gartenbrenner, Unkrautvertilger 
oder Lötlampen nicht unter die Richtlinie 
2009/142/EG für Gasverbrauchseinrichtun-
gen. Damit ist für diese Geräte eine Baumus-
terprüfung nicht zwingend erforderlich. 

Durchführung 

Um sich einen Überblick über den sicher-
heitstechnischen Stand in dem genannten 
Produktsegment zu verschaffen, wurden 
durch den TLAtV 2010 in Zusammenarbeit 
mit der Bayerischen Gewerbeaufsicht (Ge-
werbeaufsichtsamt bei der Regierung von 
Oberfranken) einige Geräte sicherheitstech-
nisch überprüft. Ziel war es festzustellen, wie 
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die sicherheitstechnischen Anforderungen 
der allgemeinen Produktsicherheitsrichtlinie 
2001/95/EG und der einschlägigen Normen 
für diese Produkte umgesetzt wurden. Die 
Schwerpunkte der Untersuchungen lagen auf 
der Erwärmung, Dichtheit, Verarbeitung so-
wie den formalen Anforderungen. 

 

 

Abbildung 32: Gasbrenner 

Neun Brenner wurden zur Prüfung einge-
reicht, darunter sieben Einwegkartuschen-
brenner und zwei Brenner mit Schlauch zum 
Anschluss an Gasflaschen (Abbildung 32). 

Drei der Kartuschenbrenner hatten Ansteck-
kartuschen, vier Brenner verfügten über Kar-
tuschen mit Innenventil und Anschlussge-
winde. Alle Einwegkartuschen waren entspre-
chend der Norm DIN EN 417 gefertigt. Die 
geprüften Brenner wurden als Lötbrenner 
(vier Geräte), als Garten- oder Abflammbren-
ner (vier Geräte) und als Grillanzünder (ein 
Gerät) in Verkehr gebracht. Die Entnahme 
der Brenner erfolgte in diversen Bau- und 
Supermärkten. Die Bandbreite der entnom-
menen Produkte reichte vom etablierten 
Markenhersteller bis zum £No-Name¯-
Produkt. 

Ergebnisse 

Als durchaus positiv stellte sich das Ergebnis 
der Untersuchungen dar. Acht Prüflinge be-
standen die sicherheitstechnischen Prüfun-

gen. Lediglich ein Brenner bestand die Prü-
fung der Abzugskraft für den Gasschlauch 
nicht. Allerdings wiesen sieben Geräte forma-
le Mängel wie fehlende Warnhinweise und 
Kennzeichnungen auf. 

Fazit 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass insbe-
sondere die sicherheitsrelevanten Prüfungs-
schwerpunkte Erwärmung und Dichtheit von 
allen Prüflingen ohne Mängel bestanden 
wurden. 

3.3.3 Prüfung eines Kinderhochstuhls 

Anlass 

Jährlich verletzen sich Kinder im häuslichen 
Bereich. Fast die Hälfte dieser Unfälle betref-
fen Kinder unter sechs Jahren. Davon ist jeder 
Zweite ein Sturzunfall, darunter auch solche, 
bei denen Kinder aus Kinderhochstühlen fal-
len oder mit diesen zusammen umstürzen. 
In den letzten Jahren ist die Anzahl der Pro-
dukteinträge im ICSMS zu mängelbehafteten 
Kinderhochstühlen stetig gestiegen. Der 
TLAtV nahm dies bereits im Jahr 2009 zum 
Anlass, eine Schwerpunktaktion zur Überprü-
fung dieser Produktgruppe durchzuführen. 
Eine ausführliche Information hierzu enthält 
der Verbraucherschutzbericht 2009. 
Am häufigsten wurden im Zuge dieser Aktion 
Kombihochstühle bemängelt, die mit weni-
gen Handgriffen vom Hochstuhl zum Spiel-
tisch mit Stuhl umgebaut werden können. 
Hierbei handelt es sich um Kinderhochstühle 
aus dem Niedrigpreissegment. Diese Kinder-
hochstühle erfüllten häufig die Anforderun-
gen an die Standsicherheit nicht. Sie kippten 
seitlich oder rückwärts um. 

Durchführung 

Um die Nachhaltigkeit der als Ergebnis der 
Überprüfungen durch die Inverkehrbringer 
getroffenen Maßnahmen zu ermitteln, wur-
den 2010 erneut einige Kinderhochstühle, 
zumeist Nachfolgemodelle der 2009 geprüf-
ten Produkte durch die Geräteuntersuchungs-
stelle (GUS) des TLAtV untersucht. Hierbei 
konnte ein überwiegend positives Fazit gezo-
gen werden. Lediglich ein Nachfolgemodell 
eines Kombihochstuhls kippte trotz einiger 
konstruktiver Änderungen weiterhin nach 
hinten um. 
Die Testergebnisse wurden daraufhin mit der 
für den Händler zuständigen Marktüberwa-
chungsbehörde in Niedersachsen kommuni-
ziert. Als Reaktion hierauf wurden vom dorti-
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gen Gewerbeaufsichtsamt ebenfalls bauglei-
che Hochstühle im Handel entnommen und 
in der niedersächsischen Geräteuntersu-
chungsstelle geprüft. Diese bestanden die 
Standsicherheitsprüfung. Aufgrund der un-
terschiedlichen Prüfergebnisse wurde je ein 
Hochstuhl zur Prüfung zwischen den Geräte-
untersuchungsstellen ausgetauscht, um die 
Ergebnisse der jeweils anderen GUS zu verifi-
zieren. Die Ergebnisse waren identisch: Der 
Kinderhochstuhl aus Niedersachsen blieb in 
Thüringen stehen und der Stuhl aus Thürin-
gen kippte auch in Niedersachsen um 
(Abbildung 33 und Abbildung 34). 

Eingeleitete Maßnahmen 

Die Analyse der Prüfergebnisse ergab als 
Ursache für das unterschiedliche Standsi-
cherheitsverhalten eine zwar nur geringe, 
aber trotzdem ausreichende Differenz beim 
Gewicht der Hochstühle. Der Inver-
kehrbringer wurde von der niedersächsischen 
Marktüberwachungsbehörde darüber mit der 
Maßgabe informiert, zukünftig das Augen-
merk auf die Einhaltung der Standsicher-
heitsanforderung zu legen. Die Geräteunter-
suchungsstelle des TLAtV leistete damit ei-
nen wichtigen Beitrag zur Erhöhung der Kin-
dersicherheit im Alltag. 

 

Abbildung 33: Kinderhochstuhl aus Thüringen 

 

Abbildung 34: Kinderhochstuhl aus Niedersach-
sen 
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4 Qualitätsmanagement in der Veterinär- und Lebensmit-
telüberwachung 

4.1 Qualitätsmanagementsys-
teme in den Veterinär- 
und Lebensmittelüberwa-
chungsämtern 

Entsprechend den Anforderungen der Allge-
meinen Verwaltungsvorschrift Rahmen-Über-
wachung wurden in den VLÜÄ Qualitätsma-
nagementsysteme eingerichtet, die sich an 
aktuellen Normen, insbesondere der EN 
ISO/IEC 1720 und DIN EN ISO 9001 orientie-
ren. 

Die QMS beruhen auf gemeinsam von den 
Ländern aufgestellten Rahmenvorgaben in 
Form von länderübergreifenden Verfahrens-
anweisungen. 
Länderübergreifende Verfahrensanweisungen 
sind Dokumente, die der Sicherung von ein-
heitlichen Qualitätsstandards im gesundheit-
lichen Verbraucherschutz dienen. Sie werden 
von Arbeitsgruppen der Länder erstellt und 
den Qualitätsmanagementsystemen der Be-
hörden des gesundheitlichen Verbraucher-
schutzes in den Ländern zu Grunde gelegt. 
Dies kann z. B. erfolgen durch: 

 Übernahme der länderübergreifenden 
Verfahrensanweisungen in die Doku-
mentation der jeweiligen Qualitätsma-
nagementsysteme, 

 Verweisung auf die länderübergreifen-
den Verfahrensanweisungen in der Do-
kumentation der jeweiligen Qualitäts-
managementsysteme, 

 Einbeziehung der Vorgaben in die Do-
kumente der jeweiligen Qualitätsma-
nagementsysteme. 

Auf der Grundlage der länderübergreifenden 
Verfahrensanweisungen entwickeln gemein-
same Arbeitsgruppen des TMSFG, des TLLV 
und der VLÜÄ die Thüringer Qualitätsmana-
gementdokumente. Diese Dokumente erhal-
ten die VLÜÄ zur spezifischen Anpassung 
und verbindlichen Anwendung. Das Quali-
tätsmanagementsystem der VLÜÄ wird in 
einem Qualitätsmanagementhandbuch be-

schrieben. Es bezieht alle Bereiche der amtli-
chen Überwachungstätigkeit ein: Lebensmit-
telüberwachung, Tierseuchenschutz, Tierge-
sundheit, Tierschutz, Tierarzneimittelüberwa-
chung. Es wurde den VLÜÄ als einheitliches 
Musterhandbuch zur spezifischen Umset-
zung zur Verfügung gestellt. 
Die im Zuständigkeitsbereich des jeweiligen 
VLÜA liegenden Trichinenuntersuchungsstel-
len unterliegen einem besonderen Qualitäts-
sicherungsprogramm. Nähere Ausführungen 
hierzu enthält Kapitel 6 £Tierseuchenschutz, 
Tiergesundheit, Tierkörperbeseitigung .̄ 

4.2 Durchführung von Audits 
Die Pflicht zur Durchführung von Audits 
ergibt sich aus Artikel 4 der Verordnung (EG) 
Nr. 882/2004, welcher interne Überprüfun-
gen zur Sicherstellung des Erreichens der 
Ziele der vorgenannten Verordnung verlangt. 
Audits sind ein wesentliches Element von 
Qualitätsmanagementsystemen. 

In Thüringen wurde das TLLV mit der Durch-
führung der Auditierung der VLÜÄ betraut. 
Diese Aufgabe wird seit dem Jahr 2007 wahr-
genommen. Inhalte und Umfang der Audits 
werden jeweils zu Beginn eines Jahres in ei-
nem Auditprogramm festgelegt. Das nähere 
Verfahren der Durchführung ist in einer Ver-
fahrensanweisung niedergelegt. Die Ergeb-
nisse der Audits werden in Checklisten do-
kumentiert, am Ende jedes Audits zusam-
mengefasst und mit dem jeweiligen VLÜA 
ausgewertet. Die Feststellungen aus dem 
Audit dienen der Fehlervermeidung und der 
stetigen Verbesserung und Optimierung der 
amtlichen Tätigkeit. 
Im ersten Auditzyklus wurden bis zum Jahr 
2010 alle VLÜÄ Thüringens überprüft. Inhalt-
lich stand insbesondere der Bereich der Le-
bensmittelüberwachung im Mittelpunkt. Die 
fachliche Arbeitsweise der Lebensmittelüber-
wachung aller VLÜÄ entsprach hierbei grund-
sätzlich den Anforderungen der Verordnung 
(EG) Nr. 882/2004. 
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5 Amtliche Lebensmittelüberwachung 
Die Organisation und Durchführung der amt-
lichen Lebensmittelüberwachung ist Aufgabe 
der Länder. 
Im Freistaat Thüringen sind dafür folgende 
Behörden zuständig: 

 das Thüringer Ministerium für Soziales, 
Familie und Gesundheit (TMSFG), 

 das Thüringer Landesamt für Lebensmit-
telsicherheit und Verbraucherschutz 
(TLLV), 

 die Veterinär- und Lebensmittelüberwa-
chungsämter der Landkreise und kreis-
freien Städte (VLÜÄ). 

Oberstes Ziel der staatlichen Lebensmittel-
überwachung ist der gesundheitliche Ver-
braucherschutz. Darüberhinaus soll die Be-
völkerung vor Irreführung und Täuschung 
beim Wareneinkauf und Gebrauch von Le-
bensmitteln, Kosmetika und Bedarfsgegen-
ständen bewahrt werden. 
Das TMSFG als oberste Lebensmittelüberwa-
chungsbehörde ist für Grundsatzangelegen-
heiten zuständig und regelt verwaltungsin-
terne Aufgaben in seinem Zuständigkeitsbe-
reich per Erlass. Das Ministerium ist an der 
Vorbereitung von Rechtsetzungsvorhaben 
beteiligt. Relevante Informationen aus ande-
ren Ländern werden über das TMSFG an die 
nachgeordnete Behörde weiter gegeben. 
Hauptaufgabe des TLLV ist die Untersuchung 
und Begutachtung aller amtlich entnomme-
nen Produktproben. Das TLLV als obere Le-
bensmittelüberwachungsbehörde koordiniert 
weiterhin Informationen zwischen den kom-
munalen VLÜÄ und dem Ministerium und 
veranlasst erforderlichenfalls Vollzugsmaß-
nahmen. Um Lebensmittel, die eine gesund-
heitliche Gefahr darstellen, möglichst schnell 
aus dem Verkehr nehmen zu können, wurden 
Europäische Schnellwarnsysteme für Le-
bensmittel und Bedarfsgegenstände einge-
richtet. Das TLLV ist Kontaktstelle der Euro-
päischen Schnellwarnsysteme in Thüringen. 
Insbesondere werden hier Meldungen von 
und an die Schnellwarnsysteme systematisch 
ausgewertet, um gesundheitsgefährdende 
Produkte innerhalb Thüringens zu identifizie-
ren und Sofortmaßnahmen zu veranlassen. 
Das TLLV ist außerdem Zulassungsbehörde 
für Betriebe zum innergemeinschaftlichen 
Handelsverkehr sowie Genehmigungs- und 
Widerspruchsbehörde. 

Die VLÜÄ der Landkreise und kreisfreien 
Städte sind als untere Lebensmittelüberwa-
chungsbehörden für den Vollzug der amtli-
chen Lebensmittelüberwachung vor Ort ver-
antwortlich. Die Durchsetzung der Europäi-
schen Vorschriften der Lebensmittelhygiene, 
des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbu-
ches (LFGB) und abgeleiteter Rechtsvor-
schriften ist Aufgabe der VLÜÄ. Hierzu zählt 
auch der Vollzug auf dem Gebiet der kosme-
tischen Mittel, Bedarfsgegenstände und Ta-
bakwaren. 
Grundsätzlich ist der Lebensmittelunterneh-
mer für die Einhaltung der rechtlichen Vor-
schriften in seinem Betrieb verantwortlich. Er 
übernimmt die Gewährleistung für die von 
ihm in Verkehr gebrachten Waren. Der Le-
bensmittelunternehmer muss die gesundheit-
liche Unbedenklichkeit seiner Produkte si-
cherstellen und ist verpflichtet, die Rückver-
folgbarkeit von Wareneingängen und Waren-
ausgängen in seinem Betrieb gegenüber der 
Lebensmittelüberwachungsbehörde darlegen 
zu können. Er ist ferner zur Durchführung 
von Eigenkontrollen im Rahmen der internen 
Qualitätssicherung mittels geeigneter Doku-
mente und Belege verpflichtet. Die amtliche 
Lebensmittelüberwachung kontrolliert, ob der 
Lebensmittelunternehmer seinen lebensmit-
telrechtlichen Verpflichtungen nachkommt. 

5.1 Kontrolle der Betriebe 
Die wichtigste Tätigkeit der amtlichen Le-
bensmittelüberwachung vor Ort ist die 
Durchführung von Kontrollen in Betrieben 
und Einrichtungen, die dem LFGB unterlie-
gen. Die Kontrollen durch die amtliche Le-
bensmittelüberwachung umfassen neben 
Lebensmitteln tierischen und pflanzlichen 
Ursprungs sowie Mineralwässern auch Be-
darfsgegenstände, Kosmetika und Tabaker-
zeugnisse. Die amtlichen Kontrollen werden 
von Lebensmittelkontrolleuren, Tierärzten 
und Lebensmittelchemikern der VLÜÄ der 
Landkreise und kreisfreien Städte durchge-
führt. Sie erstrecken sich auf alle Stufen der 
Lebensmittelkette - vom Erzeuger bzw. Her-
steller über Importeur, Groß- und Zwischen-
händler bis zum Einzelhändler, einschließlich 
gastronomischer Einrichtungen, Großküchen, 
Kantinen und Essenausgabestellen. 
Die Betriebskontrollen erfolgen in der Regel 
unangekündigt und risikoorientiert. Grund-
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sätzlich werden bei den Kontrollen durch die 
VLÜÄ vor Ort alle Aspekte der Lebensmittel-
hygiene überwacht, wie Bau-, Personal- und 
Prozesshygiene, einschließlich der Dokumen-
tation von Eigenkontrollen. Bei der amtlichen 
Betriebskontrolle wird ebenso überprüft, ob 
das Personal entsprechend seiner Tätigkeit 
regelmäßig geschult und belehrt worden ist. 
Im Mittelpunkt der Kontrollen stehen Fragen 
der Produktsicherheit, wie hygienisch mit den 
Lebensmitteln umgegangen wird, um Le-
bensmittel vor nachteiliger Beeinflussung 
bzw. Kontamination beim Herstellen, Behan-
deln oder Inverkehrbringen zu schützen. Wei-
terhin wird die Produktaufmachung und De-
klaration der Lebensmittel mit der tatsächli-
chen Beschaffenheit verglichen und das Vor-
handensein der gesetzlich geforderten Kenn-
zeichnungselemente überprüft. 
Bei der risikoorientierten Kontrolle werden 
die Betriebe nach festgelegten Merkmalen 
beurteilt und in Risikoklassen eingestuft. 
Diese Einteilung hat Einfluss auf die Kon-
trollhäufigkeit des einzelnen Betriebes. Die 
Risikoeinstufung orientiert sich am Risikopo-
tential, welches vom jeweiligen Betrieb aus-
geht, wie zum Beispiel dem Herstellen leicht 
verderblicher Produkte, der Größe des Betrie-
bes, einer überregionalen Vermarktung, der 
Zuverlässigkeit des Unternehmens, dem bau-
lichen Zustand und den Auffälligkeiten des 
Betriebes infolge von Beanstandungen. Die 
jeweils durchgeführte Kontrolle und deren 
Ergebnisse fließen in die Risikobeurteilung 
ein, so dass diese auf den aktuellen Stand 
bezogen ist und aktuelle Veränderungen be-
rücksichtigt werden. Die Terminverwaltung 
und Dokumentation der Betriebskontrollen 
erfolgt mit Hilfe einer speziellen Software, 
welche die Lebensmittelüberwachungsbehör-
den anwenden. 
Den gesetzlichen Vorgaben entsprechend 
sind in den letzten Jahren von den Betrieben 
verstärkt Eigenkontrollsysteme aufgebaut 
worden, deren Wirksamkeit im Sinne des 
Verbraucherschutzes von den zuständigen 
Behörden überprüft wird. Der Lebensmittel-
unternehmer ist gesetzlich zu Eigenkontrol-
len unter Anwendung HACCP-gestützter Ver-
fahren1 verpflichtet. Dieses als £Kontrolle der 
Kontrolle¯ bezeichnete Prinzip bedeutet kei-

                                                      
1 Das HACCP-Konzept (Hazard Analysis Critical 
Control Points) ist ein System, das dazu dient, 
gesundheitliche Gefahren durch Lebensmittel zu 
identifizieren, zu bewerten und zu beherrschen. 

neswegs einen Rückzug der amtlichen Über-
wachung oder einen Wegfall ihrer Aufgaben. 
Derartige Selbstkontrollsysteme sollen so-
wohl den Eigenheiten der jeweiligen Lebens-
mittel als auch den individuellen Bedingun-
gen vor Ort angepasst und praxistauglich 
sein. Hier erfolgt ein Großteil beratender 
Tätigkeit durch die Behörden. 
Bei Beanstandungen und Verbraucherbe-
schwerden werden außerplanmäßige Kontrol-
len durchgeführt, Proben der jeweiligen 
Charge gezogen, entsprechende Ursachen-
ermittlungen und erforderliche Maßnahmen 
im Betrieb eingeleitet. 
Ein wichtiger Bestandteil der amtlichen Le-
bensmittelüberwachung sind Probenahmen. 
Im Rahmen festgelegter jährlicher Probe-
nahmepläne werden von den VLÜÄ der Städ-
te und Kreise planmäßige Proben an das 
TLLV zur Untersuchung eingesandt. Entspre-
chend der jeweiligen Vorgaben prüfen spezia-
lisierte Gutachter u. a. Sensorik, Kennzeich-
nung, mikrobiologische Parameter, chemi-
sche Zusammensetzung oder das Vorhan-
densein möglicher Rückstände von Arznei-
mitteln, Pflanzenschutzmitteln oder Umwelt-
kontaminanten. 
Bei den in der Regel stichprobenartig und 
risikoorientiert entnommenen Planproben 
werden auch jährlich wechselnde bundesweit 
koordinierte Untersuchungsprogramme oder 
landesweite Überwachungsprogramme aus 
aktuellem Anlass einbezogen. 
Darüber hinaus werden im Verdachtsfall Pro-
ben entnommen und untersucht, z. B. auf-
grund von Erkrankungsmeldungen nach Le-
bensmittelverzehr oder aufgrund von Auffäl-
ligkeiten bei den Betriebskontrollen. 
Wenn Verbraucher sensorische Abweichun-
gen bei Lebensmitteln feststellen oder ge-
sundheitliche Beschwerden nach deren Ver-
zehr auftreten, kann beim örtlich zuständigen 
VLÜA eine Beschwerde angezeigt werden. 
Dabei ist es von Vorteil, wenn noch Untersu-
chungsmaterial des Erzeugnisses, welches 
zur Beschwerde führte, vorhanden ist und als 
Beschwerdeprobe zur amtlichen Untersu-
chung eingereicht werden kann. Dazu sind 
Angaben notwendig, wo und wann das Er-
zeugnis erworben wurde, um eine Ver-
gleichsprobe ziehen zu können. 
Treten bei untersuchten Proben Abweichun-
gen von den gesetzlichen Bestimmungen auf, 
werden seitens der Lebensmittelüberwa-
chungsämter ordnungs- oder verwaltungs-
rechtliche Maßnahmen eingeleitet. Straftat-
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bestände werden der Staatsanwaltschaft an-
gezeigt und die Vorgänge an diese abgege-
ben. Bei Beanstandungen, die eine gesund-
heitliche Gefahr begründen, veranlassen die 
Überwachungsbehörden unverzüglich So-
fortmaßnahmen, zum Beispiel Sicherstellung 
und Rückruf des betroffenen Produktes. 

5.1.1 Auswertung der Kontrollen 

Im Jahr 2010 unterlagen insgesamt 32.505 
Betriebe in Thüringen der staatlichen Le-
bensmittelüberwachung (Abbildung 35). Da-
bei ist im Vergleich zum Vorjahr ein gering-
fügiger Rückgang ansässiger Lebensmittelun-
ternehmen zu verzeichnen. 

 

 

Abbildung 35: Anzahl der Betriebe und Kontrollen von 2000 bis 2010 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Betriebe 34.404 34.840 34.222 34.420 34.512 36.637 33.799 33.375 32.924 32.616 32.505

Kontrollen 53.601 55.053 55.593 58.624 56.960 52.230 49.577 44.013 43.838 45.416 44.621
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Insgesamt wurden 44.621 Kontrollen in 
21.577 Betrieben durchgeführt. Die Kontrol-
leure stellten in 1.927 Betrieben Mängel fest. 
Anteilmäßig überwiegen kleinere Hygiene-
mängel und Defizite bei den betrieblichen 
Eigenkontrollen. Die Ursachen mangelhafter 
Hygiene sind vielseitig. Ungeeignete bauliche 
Konstruktionen, Verschleiß von Maschinen 
und Arbeitsgeräten können ebenso zu 
Schwachstellen im Hygieneregime führen wie 
unsachgemäßes Lagern von Lebensmitteln, 
fehlerhafter Umgang mit Produkten oder 
unzureichendes Hygienebewusstsein beim 
Personal. 
Es waren insgesamt 834 Verfügungen not-
wendig, um behördliche Anordnungen 
durchzusetzen und mögliche Gesundheitsge-
fahren abzuwenden. Bei 1.898 Kontrollen 
wurde ein Verwarnungsgeld erhoben oder ein 

Bußgeldverfahren eingeleitet. Nur in 27 Fäl-
len waren die Verstöße so gravierend, dass 
eine vorübergehende oder dauerhafte Schlie-
ßung angeordnet werden musste. Weiterhin 
wurden im Jahreslauf 24 Sicherstellungen von 
Bedarfsgegenständen und Lebensmitteln 
veranlasst. In 57 Fällen wurde Strafanzeige 
erstattet und die Vorgänge an die Staatan-
waltschaft übergeben (Tabelle 1). 
Anlage 1 im Anhang enthält eine detaillierte 
Übersicht zu den im Jahr 2010 kontrollierten 
Arten von Betrieben, der Anzahl der Betriebe 
mit Verstößen sowie zur Anzahl und Art der 
amtlich durchgeführten Maßnahmen. 
Weitere Informationen sind auf der Internet-
seite des TLLV zu finden 
(http://www.thueringen.de/de/tllv/verbrauch
erschutz/content.html). 

 

Tabelle 1: Amtliche Maßnahmen in den Jahren 2000 bis 2010 

Jahr 
Betriebs-
schließungen 

Straf-
anzeigen 

Bußgelder 
Sicher-
stellungen 

Verfü-
gungen 

Verwarnungen 

2000 56 131 246 214 425 1.174 

2001 80 95 289 197 475 1.491 

2002 84 66 177 234 351 1.589 

2003 73 81 180 305 348 1.602 

2004 102 103 228 202 398 1.495 

2005 71 74 234 89 326 1.563 

2006 37 99 260 91 391 1.263 

2007 54 64 281 32 456 1.414 

2008 50 57 324 40 459 1.670 

2009 19 47 257 46 591 1.423 

2010 27 57 340 24 834 1.558 

 

5.1.2 Hygiene bei der Herstellung von 
geschnittenem Obst und Gemüse 

Neben den planmäßigen Betriebskontrollen 
und Probenahmen werden jedes Jahr geson-
derte Überwachungsschwerpunkte zu aktuel-
len Themen festgelegt. Die Kontrollschwer-
punkte im Freistaat Thüringen ergaben sich 
aus den Programmen des bundesweiten 
Überwachungsplans (BÜp) 2010. Bei den 
Kontrollprogrammen des BÜp werden die 
Kontrollen nach jeweils vorgegebenen Kon-

trollschemen in allen Ländern durchgeführt. 
Dadurch wird ein vergleichbarer Überblick 
über die Einhaltung aktueller Vorschriften in 
der Praxis ermöglicht. Überwachungsschwer-
punkte als Kontrollprogramme dienen wei-
terhin der Erhebung von Daten zu aktuellen 
Themen, um einen eventuellen Handlungs-
bedarf hinsichtlich der Gesetzgebung zu er-
mitteln. 
Ein Überwachungsschwerpunkt umfasste die 
Überprüfung der hygienischen Bedingungen 

http://www.thueringen.de/de/tllv/verbraucherschutz/content.html
http://www.thueringen.de/de/tllv/verbraucherschutz/content.html
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bei der Herstellung von geschnittenem Obst 
und Gemüse im Einzelhandel. Die Herstel-
lung von verzehrfertigem Obst und Gemüse 
sowie dessen Abgabe in Fertigpackungen 
werden mittlerweile von vielen Einzelhan-
delsketten vorgenommen. Auch das Angebot 
an Fruchtmischungen und fertigen Salaten in 
den Kühltheken der Supermärkte ist in den 
letzten Jahren deutlich gestiegen. Im  Rah-
men des BÜp 2007 sind bereits entsprechen-
de Proben mikrobiologisch untersucht wor-
den. Diese Untersuchungen ergaben insbe-
sondere in den Gemüsemischungen einige 
auffällige mikrobiologische Befunde, so dass 
Betriebskontrollen in diesem Bereich als wei-
terführende Maßnahmen sinnvoll sind. 

Im Focus der Kontrollen stand insbesondere 
die Frage, ob die herstellenden Anbieter über 
geeignete Räume verfügen und die Mitarbei-
ter ausreichend in Personal- und Betriebshy-
giene geschult sind, um diesen sensiblen 
Produkten Rechnung zu tragen. Im Vorder-
grund der Überprüfungen standen die Her-
stellungsbedingungen in den Märkten, die 
Personalhygiene, die Aktualität der Mitarbei-
terschulungen sowie Umfang und Eignung 
der Eigenkontrollen. 

Die Lebensmittelkontrolleure inspizierten 
insgesamt 111 Einzelhandelsbetriebe. Dabei 
handelte es sich zu zwei Dritteln um kleinere 
Einzelhandelsgeschäfte mit weniger als zehn 
Mitarbeitern. In Auswertung der Kontroller-
gebnisse lag die Beanstandungsquote bei 
etwa 40 % der kontrollierten Betriebe. Die 
meisten Mängel traten hierbei in kleinen Be-
trieben auf. Der Großteil der Beanstandungen 
bezog sich auf mangelhafte Dokumentatio-
nen der Eigenkontrollen. Für Frische und 
Qualität der Produkte sind dokumentierte 
Wareneingangskontrollen, Temperaturauf-
zeichnungen bei der Lagerung und die Do-
kumentation von Herstellung oder auch Ver-
würfen bedeutsam. In einigen Betrieben gab 
es Mängel in der räumlichen Ausstattung, 
zum Beispiel fehlende Handwaschbecken 
oder eine ungenügende Trennung von reinen 
und unreinen Arbeitsbereichen. Mängel bei 
der Reinigung und Desinfektion wurden in 19 
Betrieben sowie ungeeignete Arbeitskleidung 
und unzureichende Hygieneschulungen beim 
Personal in 14 Fällen festgestellt. Nur in ei-
nem der 111 kontrollierten Einzelhandelsbe-
triebe wurde die Ware nicht ausreichend ge-
waschen. Der optische Zustand des Obsts 

und Gemüses war in fast allen Betrieben als 
einwandfrei befunden worden. 

Die Lebensmittelüberwachungsbehörden er-
teilten insgesamt 41 mündliche und schriftli-
che Verwarnungen. Sie erließen drei schriftli-
che Verfügungen und leiteten ein Bußgeldver-
fahren ein. 

5.1.3 Lebensmitteltransporte auf lokaler 
Ebene 

Überregionale Transporte von Lebensmitteln 
werden regelmäßig kontrolliert. Der Lebens-
mitteltransport insbesondere von Selbstabho-
lern auf lokaler Ebene ist bei Gewerbetrei-
benden kleiner und mittelständiger Betriebe 
übliche Praxis. Auch hier gilt es, Hygienebe-
stimmungen einzuhalten, um Lebensmittel 
beim Transport nicht nachteilig zu beeinflus-
sen. Immer wieder wird beobachtet, dass 
z. B. die Betreiber von Gaststätten und Im-
bissbetrieben ihren Tages- bzw. Wochenbe-
darf an Lebensmitteln beim Großmarkt per-
sönlich abholen, wobei die Ware teilweise 
ohne Kühlung oder ungeschützt im mehr 
oder weniger gereinigtem Kofferraum trans-
portiert wird. Leicht verderbliche Lebensmit-
tel müssen unter Einhaltung der Kühlkette in 
aktiv gekühlten Transportbehältern oder zu-
mindest in Transportboxen mit Kühlakkus 
befördert werden. 

Im Rahmen des BÜp 2010 sollten Gewerbe-
treibende bei der Abholung von Lebensmit-
teln bei einem Großhandelsunternehmen 
kontrolliert werden, um die Hygiene beim 
Lebensmitteltransport und die Einhaltung der 
Kühlkette bei leicht verderblichen, kühlpflicht-
igen Lebensmitteln zu überprüfen. 

Die VLÜÄ kontrollierten insgesamt 112 PKW 
und 108 LKW. In 171 Fahrzeugen wurden 
kühlpflichtige Lebensmittel mitgeführt, die in 
einer Kühlbox oder in einem mit entspre-
chender Kühleinrichtung ausgestatteten 
Fahrzeug hätten transportiert werden müs-
sen. Dennoch verfügten 54 dieser Fahrzeuge 
über keine Kühlmöglichkeit. Außerdem wur-
den in elf weiteren Fahrzeugen nicht kühl-
pflichtige Lebensmittel auf eine Art und Wei-
se transportiert, dass die Gefahr einer nach-
teiligen Beeinflussung der Ware während des 
Transports bestand. 
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Die Behörden erteilten 65 mündliche und 
schriftliche Verwarnungen. In drei Fällen 
wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. 

5.1.4 Betriebshygiene von Backshops 

In Bäckereifilialen und Backshops werden 
nicht nur vorgefertigte Backwaren durchgeba-
cken sondern zum Teil auch Produkte herge-
stellt und weiterverarbeitet. Unter anderem 
werden daraus Imbissartikel, wie belegte 
Brötchen und Snacks, zum unmittelbaren 
Verkauf frisch hergestellt. Viele der Back-
shops werden als Franchisebetriebe geführt. 
Dies ist ein Unternehmenskonzept, bei dem 
das Erscheinungsbild, die Verfahrensabläufe 
und die Art des Verkaufes nach einheitlichen 
Vorgaben erfolgen. Der einzelne Betrieb 
muss dabei die vom Franchisegeber erstell-
ten Regeln einhalten. Insoweit kann die eige-
ne Verantwortlichkeit eingeschränkt sein. Mit 
den Schwerpunktkontrollen sollte geprüft 
werden, ob die Leiter und Beschäftigten der 
Betriebe trotzdem über ausreichende le-
bensmittelhygienische Sachkunde bzw. eine 
Ausbildung im Lebensmittelhandwerk verfü-
gen. Im Rahmen des bundesweiten Überwa-
chungsplans 2010 waren hierzu insbesondere 
Backshops, in denen Back- und Konditoreiwa-
ren behandelt und verkauft werden sowie 
Bäckereifilialen, in denen Brötchen fertigba-
cken oder belegte Brötchen angeboten wer-
den, zu kontrollieren. Es sollte dabei über-
prüft werden, ob Hygienevorschriften einge-
halten und die Durchführung bestimmter 
Hygienemaßnahmen dokumentiert wird. 

Die VLÜÄ kontrollierten 193 Bäckereifilialen 
und 63 Backshops. Die Betriebshygiene wur-
de hierbei schwerpunktmäßig hinsichtlich 
Personalhygiene, Personalschulung und der 
Durchführung von Eigenkontrollen geprüft. 
Im Ergebnis der Kontrollen konnten die Be-
hörden nur in 19 Fällen Mängel bei der Per-
sonalschulung bzw. lückenhafte Sachkennt-
nisse der Angestellten feststellen. Das Perso-
nal nahm regelmäßig an Hygieneschulungen 
zum Umgang mit Lebensmitteln teil und 
verfügte über ausreichende Sachkenntnisse. 
Dennoch gab es in 55 Fällen Mängel in der 
Personalhygiene. Zu solchen Mängeln zählen 
z. B. unsaubere Arbeitskleidung, das Fehlen 
eines Haarschutzes oder das Tragen von 
Schmuck oder Armbanduhren am Arbeits-
platz. Desweiteren stellten die Behörden in 50 
Verkaufsstellen bauliche Mängel und in 56 
Fällen Mängel in der Dokumentation der 

Eigenkontrollen fest. Beispielsweise wurden 
die Temperaturprüfung beim Wareneingang 
oder die regelmäßige Reinigung nicht ausrei-
chend dokumentiert. Reinigungsmängel gab 
es in 24 Fällen. 
Die Behörden erteilten insgesamt 101 münd-
liche und schriftliche Verwarnungen. In vier 
Fällen leiteten die Lebensmittelüberwa-
chungsbehörden Bußgeldverfahren ein. 

5.1.5 Herstellung und Kennzeichnung 
von zusammengefügten Rohpö-
kelwaren 

Ziel dieses Überwachungsschwerpunktes 
waren Kontrollen der Rohschinkenproduktion 
Thüringer Betriebe. Insbesondere sollten 
Rohschinkenprodukte hinsichtlich einer kor-
rekten Kennzeichnung aufgrund der Herstel-
lungstechnologie überprüft werden. 

Bei der modernen Rohschinkenherstellung 
wird zum Teil eine £Klebetechnologie¯ ange-
wendet. Beispielsweise können durch Zusatz 
des Enzyms Transglutaminase Rohschinken-
teile miteinander verbunden werden. Sind in 
einem Rohschinken auf diese Art viele kleine 
Muskelstücke zu einem großen Stück zu-
sammengefügt, sind diese entsprechend zu 
kennzeichnen, z. B. als £Formfleisch-
Schinken¯. Der Einsatz des Enzyms Trans-
glutaminase ist im Zutatenverzeichnis eben-
falls kennzeichnungspflichtig. Die Herstel-
lung von Formfleisch-Schinken ist technolo-
gisch auch ohne Enzymzusatz möglich. 

Zu den Anforderungen an die übliche Be-
schaffenheit von Rohschinken geben die Leit-
sätze für Fleisch und Fleischerzeugnisse des 
Deutschen Lebensmittelbuches Auskunft. 
Unter der Bezeichnung £Nussschinken¯ oder 
£Lachsschinken¯ dĖrfen gemþù diesen Vor-
gaben nur Erzeugnisse aus einer bestimmten 
Muskelgruppe in den Verkehr gebracht wer-
den. Zudem soll ein als £Schinken¯ deklarier-
tes Produkt generell aus Bestandteilen geho-
bener Qualität aus einem gewachsenen 
Fleischstück bestehen. Zum Schutz der Ver-
braucher vor Täuschung ist deshalb die 
Kennzeichnung von Formfleischerzeugnissen 
erforderlich. Der Verbraucher soll die Wahl 
haben, ob er ein gewachsenes Stück Fleisch 
oder ein Produkt, das aus mehreren Fleisch-
teilen zusammengefügt worden ist, kauft. 

Insgesamt wurden von den VLÜÄ 132 Thürin-
ger Betriebe überprüft. Nur zwei Betriebe 
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produzierten Rohschinken aus zusammenge-
fügten Fleischteilen. Im Rahmen der Kontrol-
len haben Lebensmittelkontrolleure elf Roh-
schinkenproben der Arten Nussschinken, 
Lachsschinken und Landschinken an das 
TLLV zur Untersuchung eingesandt. Davon 
gaben zehn Proben keinen Grund zur Bean-
standung. 

In einem Fall konnte nachgewiesen werden, 
dass das als £Nussschinken¯ gekennzeichne-
te Produkt nicht den geforderten Merkmalen 
entsprach, sondern aus zusammengesetzten 
Muskelfleischteilen, jedoch ohne Enzymein-
satz, hergestellt worden war. Die Probe wurde 
beanstandet und der betreffende Betrieb zur 
Korrektur der Kennzeichnung aufgefordert. 

Im Ergebnis des Überwachungsschwerpunk-
tes ist festzustellen, dass Rohschinkenpro-
dukte aus Formfleisch in Thüringen kaum 
hergestellt und überwiegend Rohpökelwaren 
in hoher Qualität den Verbrauchern angebo-
ten werden. 

5.2 Zulassung von Betrieben 
Sämtliche Lebensmittelunternehmen, die mit 
Erzeugnissen tierischen Ursprungs umgehen, 
müssen seit Ablauf der Übergangsfrist zum 
Ende des Jahres 2009 nach geltendem EU-
Recht zugelassen sein. Die Zulassung wird 
für die Art der einzelnen Tätigkeiten, z. B. 
Schlachtung, Zerlegung, Verarbeitung, Ver-
packen, erteilt. Ausnahmen von der Zulas-
sungspflicht bestehen für reine Transport- 
oder Lagertätigkeiten ohne Temperaturrege-
lungen sowie für bestimmte lokale Formen 
des Einzelhandels. Die Zuständigkeit für die 
Zulassung richtet sich nach der Betriebsart 
und der Herstellungs- bzw. Bearbeitungs-
menge des Betriebes pro Woche und liegt 
entweder beim TLLV oder den VLÜÄ. 

Das Verfahren der Zulassung beginnt mit der 
Antragstellung und Einreichung bestimmter 
Betriebsunterlagen durch den Lebensmittel-
unternehmer. Nach Prüfung der Dokumente 
erfolgt eine Vor-Ort-Begehung, bei der die 
Umsetzung der gesetzlichen Hygieneanforde-
rungen der EU inspiziert wird. Im Falle von 
geringfügigen Mängeln wird die Zulassung 
zunächst befristet und eine Nachkontrolle 
terminiert. Erst wenn alle Defizite behoben 
sind, kann die endgültige Zulassung erteilt 
werden. Mit Zustellung des Zulassungsbe-
scheides erhält das Unternehmen seine indi-

viduelle Kennnummer, die als ovales Identi-
tätskennzeichen auf den Produkten die Rück-
verfolgbarkeit zum herstellenden oder bear-
beitenden Betrieb ermöglicht. Die schnelle 
Zuordnung des Kennzeichens zum jeweiligen 
Lebensmittelbetrieb ermöglicht die öffentli-
che Datenbank des Bundesamtes für Ver-
braucherschutz und Lebensmittelsicherheit 
unter folgender Internet-Adresse: 
http://btl.bvl.bund.de/btl/  

Im Jahr 2010 erhielten insgesamt 168 Le-
bensmittelbetriebe ihre endgültige Zulas-
sung. Wie im Vorjahr belief sich der Großteil 
der Zulassungen auf den Sektor Fleisch. Für 
den Bereich Schweine- und Rindfleisch entfie-
len 63 % der Zulassungen auf Schlachtstätten 
meist kleinerer Unternehmen mit geringen 
Schlachtzahlen, die überwiegend im ländli-
chen Bereich angesiedelt sind. Weiterhin 
konnten 23 Farmwildschlachtbetriebe zuge-
lassen werden. Für Verarbeitungsbetriebe 
und Hersteller von Fleischprodukten, 
Fleischzubereitungen und Hackfleisch wur-
den 121 Zulassungen vergeben, die Mehrzahl 
davon in der Zuständigkeit der VLÜÄ. Weitere 
Betriebsarten waren Hersteller von Milchpro-
dukten, Fisch verarbeitende Unternehmen, Ei 
verarbeitende Betriebe, Eierpackstellen, 
Großmärkte, Umpackbetriebe und Hersteller 
von Speisen. 

Im gesamten Jahr wurden nur zehn Zulas-
sungsverfahren beendet, ohne dass eine Zu-
lassung erteilt wurde, zumeist aufgrund von 
Insolvenzen oder Betriebsaufgabe durch den 
Inhaber. 

Seit nunmehr 20 Jahren werden Thüringer 
Betriebe inspiziert und auf dem Weg zur Zu-
lassung begleitet. Inzwischen beläuft sich die 
Zahl der zugelassenen Lebensmittelbetriebe 
im Freistaat auf 440. 

5.3 Untersuchung von Lebens-
mitteln, Bedarfsgegen-
ständen und Kosmetika 

5.3.1 Übersicht über die Ergebnisse 

Im Berichtsjahr 2010 wurden 10.231 Lebens-
mittel-, 77 Kosmetik- und 509 Bedarfsgegen-
ständeproben untersucht (Abbildung 36 und 
Abbildung 37). Von 9.578 aus Deutschland 
stammenden Proben entfielen 6.050 auf Thü-
ringer Hersteller. 517 stammten aus anderen 

http://btl.bvl.bund.de/btl/
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Mitgliedstaaten der Europäischen Union und 
290 aus Drittländern. Bei 432 Proben war die 
Herkunft unbekannt. Als Planproben waren 
8.586, in Verdachtsfällen 367 und zur Verfol-
gung vorangegangener Feststellungen 740 
Proben zur Untersuchung entnommen wor-
den. Thüringer Verbraucher haben 136 Be-
schwerdeproben eingereicht. Die Aufteilung 
der Probenzahlen auf die einzelnen Waren-
gruppen und Beanstandungsgründe ist in 
den Tabellen des Anhangs aufgeführt. Die 
Beanstandungsquote betrug bei Lebensmit-
teln 7,8 %, bei Wein 8,0 %, bei Bedarfsgegen-
ständen 9,6 % und bei kosmetischen Mitteln 
11,7 %. 

 

Abbildung 36: Auswahl von Lebensmitteln, die 
untersucht wurden 

 

Abbildung 37: Auswahl von sonstigen Produkten, 
die untersucht wurden 

Aufgrund mikrobiologischer Verunreinigung 
mit pathogenen Keimen (z. B. mit Salmonel-
len, Listeria monocytogenes, Campylobacter 
spp.) waren 13 Lebensmittel tierischer Her-
kunft (Schafskäse, Hackfleisch, Bratwurst, 
Wursthülle) und eine Salatmischung als 
gesundheitsschädlich zu beurteilen. Bei wei-
teren 36 Proben wurden zwar ebenfalls 
Krankheitserreger festgestellt. Diese Lebens-

mittel werden jedoch bestimmungsgemäß 
vor dem Verzehr erhitzt, so dass die Bakteri-
en abgetötet werden. 

Als gesundheitsschädlich aus anderen Grün-
den waren drei Proben beanstandet worden. 
Eine Probe Blaumohn wies einen erhöhten 
Morphin-Gehalt von 72 mg/kg auf. Der 
Richtwert beträgt 4 mg/kg. Eine Verbraucher-
beschwerde Butter enthielt porzellanartige 
Fremdkörper, die zu Verletzungen im Mund 
oder Magen-Darm-Trakt führen können. Grü-
ne Heringe waren sensorisch verdorben und 
enthielten 430 mg/kg Histamin. Für Hista-
min, das durch Abbau von Eiweiß aus der 
Aminosäure Histidin entsteht, gilt gemäß 
Verordnung (EG) Nr. 2073/2005 ein Grenz-
wert von 200 mg/kg, da eine zu hohe Auf-
nahme bei empfindlichen Menschen zu ge-
sundheitlichen Beeinträchtigungen führen 
kann. 

Mikrobiologisch inakzeptabel verunreinigt 
waren 1,4 % der untersuchten Fleischerzeug-
nisse, 8,1 % der Speiseeisproben und 3,2 % 
der Fertiggerichte. Bei diesen Erzeugnissen 
wurden zu hohe Gesamtkeimzahlen oder zu 
hohe Keimzahlen von Hygieneindikatoren 
festgestellt. 

Von 331 Proben vorgegarte Nudeln wurden 
22 % beanstandet, weil sie sensorisch auffäl-
lig waren oder die aerobe mesophile 
Keimzahl (AMKZ) bzw. die Keimzahl für die 
Hygieneindikatoren Enterobakterien zu hoch 
war. Bei 19 % der Proben wurden die ent-
sprechenden Hersteller auf die mangelhafte 
Hygiene hingewiesen, da die Keimzahlen 
kritisch oder die Sensorik nicht zufriedenstel-
lend war. Gesetzliche Grenzwerte gibt es für 
diese Warengruppe nicht. Richt- und Warn-
werte für hitzebehandelte verzehrfertige Ge-
richte werden zurzeit von der Deutschen Ge-
sellschaft für Hygiene und Medizin vorberei-
tet. Deshalb werden gegenwärtig noch Krite-
rien zur Beurteilung herangezogen, die von 
einer wissenschaftlichen Arbeitsgruppe veröf-
fentlicht wurden.2 

                                                      
2 Gilbert, et al. (2000) Guidelines fort he 
microbiological quality of some ready-to-eat foods 
sampled at the point of sale Public Health 3:162-
167 
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Abbildung 38: Häufigkeitsverteilung der Keimzahlen bei vorgegarten Teigwaren 

Die oben stehende Grafik zeigt die Häufig-
keitsverteilung der AMKZ und der Keimzah-
len für Lactobakterien, Hefen und Entero-
bakterien bei vorgegarten Nudeln (Abbildung 
38). 

Wie sich die beanstandeten Proben auf die 
wichtigsten Beanstandungsgründe insgesamt 
prozentual verteilen, ist der Abbildung 39 zu 
entnehmen. 
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Abbildung 39: Häufigkeitsverteilung der Beanstandungsgründe 

Überwiegend wurden die mikrobiologische 
Beschaffenheit, die Qualität, irreführende 
Angaben sowie fehlerhafte oder fehlende 
Kennzeichnung beanstandet. 
Proben, die als Beschwerden von Verbrau-
chern zur Untersuchung eingereicht wurden, 
umfassten die ganze Lebensmittelpalette. 
Auffallende Beanstandungen waren Kürbis-
kernbrötchen mit lebenden Schädlingen und 
Weizenbrötchen mit Mäusekot. Viele Be-
schwerdeproben waren verschimmelt. Bei 
alkoholfreien und zuckerfreien Erfrischungs-
getränken hatte der Schimmelpilzbefall zu 
einer typisch abweichenden Sensorik geführt. 
Aus dem bei der Herstellung zugesetzten 
Konservierungsstoff Sorbinsäure hatte sich 
1.3-Pentadien gebildet. In 66 % der Fälle 
konnten die Beschwerden der Verbraucher 
nicht bestätigt werden. 
259 Proben von Reis, Mais, Soja, Tomaten 
und Leinsamen wurden auf gentechnisch 
veränderte Organismen (GVO) untersucht. 
Die Untersuchungen bezogen sich auf in der 
EU zugelassene GVO und auf innerhalb der 
EU nicht zugelassene Reis-, Leinsamen- und 
Tomaten-Linien. Beanstandungen wurden 
nicht ausgesprochen. In neun Proben waren 
Spuren (0,1 bis 0,9 %) von zugelassenem 
Soja nachweisbar. Bei Ergebnissen dieser 
Größenordnung wird überprüft, ob es sich 
um zufällige Verunreinigungen handelt. Bei 
79 als £Bio  ̄ gekennzeichneten Produkten 

wiesen zwei Produkte Spuren von GVO 
(< 0,1 %) auf. 

5.3.2 Pathogene Keime in Wild 

Wildfleisch gilt als eine Delikatesse. Insbe-
sondere Wildschweinfleisch steht weit oben 
auf der Beliebtheitsskala der Deutschen. An 
zweiter und dritter Stelle folgen Rehfleisch 
sowie das Fleisch der Tierarten Rot- und 
Damhirsch. In geringeren Mengen wird 
Fleisch von Mufflon und Hase verzehrt. Ge-
mäß den Angaben des Deutschen Jagd-
schutzverbandes e.V. (DJV) lag der Pro-Kopf-
Verzehr an Wildfleisch in der Jagdsaison 
2009/2010 bei 0,3 kg. Dies entspricht einem 
Anteil von ca. 0,5 % des gesamten Fleisch-
konsums. Der Pro-Kopf-Verzehr liegt zwar 
deutlich unter dem Verzehr an Rind- und 
Schweinefleisch (47,5 kg im Jahr 2009; Statis-
tisches Bundesamt, 2010). Dennoch darf die 
Gefahr von Lebensmittelinfektionen durch 
Wildfleisch/Wildfleischerzeugnisse aufgrund 
der Art der Fleischgewinnung und der Ver-
marktung nicht unterschätzt werden. 
Der überwiegende Teil des in Deutschland 
angebotenen Wildfleisches stammt von Tie-
ren, die im Gegensatz zu Nutztieren nicht 
unter kontrollierten Bedingungen aufgewach-
sen sind. Die Verbreitung von Krankheitser-
regern mit zoonotischem Charakter (wie z. B. 
Salmonellen) kann in der Wildtierpopulation 
weitestgehend unbemerkt erfolgen. Ursache 
hierfür ist zum einen, dass mit 

41,0%

4,4%23,2%

18,1%

9,5%
0,1% 3,8% nicht sicher (mikrobiologische 

Verunreinigung)

nicht sicher (andere Ursachen)

nachgemacht, wertgemindert, 
irreführende Angaben

Verstöße gegen Kennzeichnungsvor-
schriften

Zusatzstoffe (fehlende 
Kennzeichnung, unzulässige 
Verwendung)                  

Überschreitung der Höchstgehalte bei 
Pflanzenschutzmitteln, 
pharmakologisch wirksamen Stoffen                                                         
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Zoonoseerregern infizierte Tiere nur selten 
deutliche klinische bzw. pathologisch-
anatomische Veränderungen zeigen. Ent-
sprechend können auch bei einer weidgerech-
ten Ansprache des Wildes vor dem Erlegen 
und dem anschließenden Ausweiden durch 
den Jäger diese Tiere nicht identifiziert wer-
den. Zum anderen existieren keine speziellen 
Überwachungsprogramme, welche zur Sta-
tusüberwachung bzw. der Reduktion von 
bakteriellen Zoonoserregern in Wildtieren 
dienen und dadurch letztendlich zu einer 
deutlichen Senkung der Kontaminationsrate 
der aus Wildtieren gewonnenen Erzeugnisse 
beitragen können. 
In der Lebensmittelüberwachung spielen vor 
allem die bakteriellen Zoonoseerreger wie 
Salmonella spp., Listeria monocytogenes, 
verotoxinbildende Escherichia coli (VTEC) 
sowie Campylobacter spp. eine bedeutende 
Rolle. Bei all diesen Mikroorganismen han-
delt es sich um Bakterien, die im Magen-

Darm-Trakt von Wild vorkommen können, 
ohne ein entsprechendes Krankheitsbild her-
vorzurufen. Infiziert sich ein Mensch z. B. 
durch Verzehr von rohem oder unvollständig 
durchgegartem Wildfleisch mit einem der 
oben genannten Bakterien, so führt dies in 
der Regel zu einer mittleren bis schweren 
Magen-Darm-Erkrankung (Erbrechen und 
Durchfall). In schweren Fällen kann es zu 
Spätschäden (z. B. Nierenschaden aufgrund 
eines hämorrhagisch-urämisches Syndroms 
(HUS) infolge einer Infektion mit VTEC) oder 
Todesfällen (z. B. bei Listeriose) kommen. 
Entscheidende Faktoren für die Übertragung 
von pathogenen Mikroorganismen auf das 
Lebensmittel Fleisch sind zum einen das 
Vorkommen des Erregers im tierischen Or-
ganismus und zum anderen die Art und Wei-
se der Fleischgewinnung. Eine Übersicht über 
mögliche Kontaminationsquellen von Wild-
fleisch mit pathogenen Mikroorganismen gibt 
Tabelle 2. 

Tabelle 2: Beispiele für mögliche Kontaminationsquellen von Wildfleisch mit pathogenen Mikroorganismen 

Stufe Beispiele für eine mögliche Kontamination des Fleisches durch pathogene 
Mikroorganismen 

Erlegen Treibjagd: Stresszustände führen im tierischen Organismus zu einer er-
höhten Durchlässigkeit der physiologisch wichtigen Magen-Darm-
Barriere. Das Übersiedeln von Mikroorganismen aus dem Darm in andere 
Organe ist erleichtert. 
Bauchschuss: Durch die Verletzung des Magen-Darm-Traktes kommt es 
zu einem Austritt von Darminhalt, wodurch  Darmbakterien die benach-
barten Organe sowie die umliegende Muskulatur besiedeln können. 

Ausweiden zu lange Zeitspanne zwischen Erlegen und Ausweiden, 
mangelhafte Hygiene während des Ausweidens (Darmverletzung, Ver-
schmutzung mit Erde etc.), 
verzögertes bzw. mangelhaftes Ausbluten. 

Transport, Lagerung 
und Verarbeitung 

mangelhafte Hygiene, 
fehlerhafte Produktionsabläufe. 

 
 
Im Jahr 2010 wurden insgesamt 36 Proben 
Wildfleisch und Wildfleischerzeugnisse zur 
Untersuchung an das TLLV eingesandt. Hier-
bei stammte der Hauptanteil der Proben von 
Wildschweinen (n = 13; 36 %). An zweiter und 
dritter Stelle folgten Proben der Tierarten 
Hirsch (n = 8; 22 %), Reh (n = 8; 22 %) und 

Damwild (n = 4; 11 %). Das untersuchte Pro-
benspektrum spiegelt ungefähr die Verzehr-
gewohnheiten von Wildfleisch in Deutschland 
wieder. Eine Übersicht über den relativen 
Anteil der einzelnen Tierarten an der Ge-
samtprobenzahl zeigt Abbildung 40. 
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Abbildung 40: Relativer Anteil der Tierarten an der Gesamtzahl der untersuchten Wildproben (n = 36) 

Im Rahmen der mikrobiologischen Untersu-
chungen wurden 35 Proben auf Salmonella 
spp, fünf Proben auf Listeria monocytogenes, 
24 Proben auf Campylobacter spp. und 27 
Proben auf verotoxinbildende Escherichia coli 

(VTEC) überprüft. Eine Übersicht über die 
absolute und relative Anzahl der nachgewie-
senen pathogenen Mikroorganismen gibt 
Tabelle 3. 

 

Tabelle 3: Untersuchungsergebnisse der auf pathogene Mikroorganismen untersuchten Wildfleischproben. 

 
Salmonella 

spp. 
L. 

monocytogenes 
Campylobacter 

spp. 
VTEC 

 
pos. neg. pos. neg. pos. neg. pos. neg. 

Gesamtzahl der 
Untersuchungen 

35 5 24 27 

absolute Anzahl der 
Untersuchungsergebnisse 

1 34 3 2 0 24 1 26 

relative Anzahl der 
Untersuchungsergebnisse (%) 

2,9 97,1 60,0 40,0 0,0 100,0 3,7 96,3 

 
Bei den auf Salmonellen untersuchten Proben 
wurde in einer Probe Salmonella Enteritidis 
nachgewiesen (2,9 %). Hierbei handelte es 
sich um Hirschfleisch, welches im Rahmen 
der Eigenkontrolle eines Lebensmittelunter-
nehmers auffällig geworden und vom zu-
ständigen VLÜA als Verdachtsprobe zur Un-
tersuchung eingesandt worden war. 

In einer Probe Knackwurst mit Mufflonfleisch, 
einer Probe rohes Wildschweinfleisch sowie 
einer Probe rohes Gulaschfleisch vom Hirsch 
(n = 3; 60 %) konnte Listeria monocytogenes 
nachgewiesen werden. Der Gehalt an Listeria 
monocytogenes in der Probe Knackwurst lag 
unter 10 KbE/g und damit unter dem in der 
Verordnung (EG) Nr. 2073/2005 festgelegten 












































































































































